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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG erkohrsGesellschat

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN
Auftragsnummer
MafRnahme
Auftragsbezeichnung
Auftragsbeschreibung

VERFAHREN
Auftraggeber
Auftraggebertyp
Liefer-/Ausfiihrungsort
Leistungsart

Vergabeart

Frankfurt am Main

Es ist beabsichtigt, die in anliegender
Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fir Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben
sich aus den Vergabeunterlagen.

VGF 020/26

RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

VGIF

Der ausgeschriebene Leistungsumfang beinhaltet den Transport und die Entsorgung von innerhalb des
Stadtgebiets Frankfurt am Main anfallenden Boden-, Gleisschotter und Bauschuttmaterialien,

einschlieBlich erforderlicher Koordinationsleistungen.

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)

60311Frankfurt am Main
Dienstleistung

Offenes Verfahren (EU)(Sektorenverordnung)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe
Art der losweisen Vergabe
Zuschlagskriterium

Klassifizierungen

ANGEBOTE
Nebenangebote
Nachlass zugelassen
Skonto zugelassen
Skonto Zahlungsziel
Verwendung elektronischer Mittel
URL fir elektronische Angebote
Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN
Vertragsart

Auf-/Abgebotsverfahren

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation

Besondere Dringlichkeit

BEKANNTMACHUNG
Bekanntmachung

Vorinformation

Nein

Niedrigster Preis

Code Bezeichnung
90000000-7 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

Nebenangebote sind nicht zugelassen

Ja

Ja

14Tag(e)

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Textform nach §126b BGB

Rahmenvertrag
Standard

Nein

Nein

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Frist Bieterfragen

Eroffnungstermin
(nur VOB)

Angebotsfrist
Bindefrist

24.03.2026 23:59

31.03.2026 10:00:00
29.05.2026
21.04.2026


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Voraussichtlicher Versand
Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER
Beginn
Ende

Anmerkungen Ab Zuschlagserteilung beginnt die Vertragslaufzeit iber 2 Jahre

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
https://lwww.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off
mit Ihrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Die Beantwortung von Bieterfragen sowie die Kommunikation zwischen Bietern und der Vergabestelle (hierzu zéhlt auch das
Bewerbungsverfahren im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs und/oder die Angebotsabgabe) erfolgt Uber das Online-Portal
https://www.deutsche-ever gabe.de. Wir empfehlen daher den interessierten Bietern sich auf diesem Portal zu registrieren, damit der Bieter
evtl. Bieterfragen stellen bzw. Uber evtl. Anderungen in den Ausschreibungsunterlagen vollumféanglich informiert werden kann.

Bieterfragen miissen bis spatestens 24.03.2026 23:59 Uhr eingegangen sein.

Fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Kommunikation mit der Vergabestelle" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprift
werden.

Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://www.deutsche-ever gabe.de/Dashboards/Dashbo ard_off

Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail uber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie miissen daher alle Antworten im Assistenten priifen und dort zur Kenntnis nehmen.

BEARBEITUNG DER DOKUMENTE/NACHFORDERUNG VON UNTERLAGEN

Es sind alle Unterlagen, die dieser Ausschreibung beigefiigt sind, zu sichten.

Ferner sind entsprechend den Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, Bekanntmachung
etc.)_ alle geforderten Formulare auszufiillen bzw. alle geforderten Unterlagen dem Angebot anzuhangen.

Grundsatzlich sind alle dem Angebot angehangte Formulare direkt im Online-Portal zu bearbeiten.

Sollte dies nicht moglich sein, ist das jeweilige Formular bzw. Dokument auszudrucken, handschriftlich auszufillen und mit dem Angebot
hochzuladen.

Zu unterschreibende Formularen sind, sofern diese im Online-Portal bearbeitbar sind, in Textform zu unterzeichnen (Unterschrift mit
Tastatur in den dafir vorgesehenen Formularfeldern). Kénnen Formulare im Online-Portal nicht unterzeichnet werden, dann sind diese
auszudrucken, handschriftlich zu unterzeichnen und anschlieRend mit dem Angebot hochzuladen.

Das Online-Portal auf dem diese Ausschreibung inkl. Ausschreibungsunterlagen aufgefiihrt ist, unterscheidet bei den unter der Rubrik
"Vertragsbedingungen/Form ulare" aufgefuhrten Unterlagen nach PDF-Dokumenten mit blauen PDF-Symbolen (nur zu lesende
Dokumente) und PDF-Dokumenten mit roten PDF-Symbolen (zu bearbeitende Dokumente). Wir weisen aber darauf hin, dass es méglich
ist, dass Dokumente die mit einem blauen PDF-Symbol versehen sind, ebenfalls zu bearbeiten sind. Wir bitten daher die Bieter die
Anforderungen aus den Ausschreibungsunterlagen (insbesondere die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die Bekanntmachung)
sorgféltig zu lesen und entsprechend die Unterlagen zu bearbeiten.

Bitte beachten Sie, dass nach Bearbeiten von Formularen im Online-Portal, das jeweilige Formular bzw. Dokument zu speichern ist. Hierfiir
ist in jedem Formular das Icon "Dokument speichern" (oben rechts im Formular) zu driicken. Ansonsten werden lhre Eintragungen nicht
gespeichert. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte aus dem Online-Portal.

Der Auftraggeber ist zur Anwendung der HVA-Dokumente verpflichtet. Die in den Vergabeunterlagen bzw. HVA-Formularen enthaltene
Verweise auf die VOB/A-EU und die VgV sind sinngemaf auf die SektVO zu
beziehen.

Bietergemeinschaften (BIGE) sind zugelassen: die Nachweise der technischen Leistungsfahigkeit (Fachkunde) miissen von dem Partner
der BIGE vorgelegt werden, der das jeweilige Gewerk spater ausfuhrt. Die Nachweise zur wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und zur
Zuverlassigkeit sind von jedem Mitglied der BIGE individuell vorzulegen.

Im Falle einer Auftragserteilung ist die weitere Abwicklung gemafd AVA-Richtlinie der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH zwingend einzuhalten. Diese Richtlinie wird den Bietern als Teil der Vergabeunterlagen zur Verfugung gestellt.

Es gelten ausschlie3lich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags- und/oder Geschaftsbedingungen des Bieters werden
nicht Vertragsbestandteil und finden ausdricklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder ergdnzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdriicklich durch die VGF widersprochen worden ist. Abweichende oder erganzende Bedingungen des
Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn VGF ihnen ausdricklich schriftlich zugestimmt hat.

Fehlende Erklarungen oder Nachweise werden, sofern rechtlich méglich, nachgefordert.

Die fehlenden Nachweise sind spétestens innerhalb von sechs Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber vorzulegen. Die
Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Aufforderung durch den Auftraggeber. Werden die Erklarungen oder Nachweise nicht
innerhalb der Frist vorgelegt, ist das Angebot auszuschliel3en. Das Recht zur Nachforderung von Unterlagen begriindet keine
Verantwortung der Auftraggeberin fir die Vollstandigkeit der Angebote. Haftungsanspriiche aus einer fahrlassig versdumten Nachforderung
von Unterl?gﬁn sind ausgeschlossen. Die Bieter bleiben fir den Nachweis ihrer Eignung und die Vollstéandigkeit ihres Angebotes allein
verantwortlich.

Die Bieter haben sich von der Vollstandigkeit der ihnen iberlassenen Unterlagen zu iberzeugen. Bei Unvollstandigkeit der Unterlagen
haben sie die Auftraggeberin in Textform unverziiglich dariiber zu unterrichten. Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung der
Bieter Unklarheiten, so haben die Bieter die Auftraggeberin unverzuglich und vor Abgabe ihrer Angebote in Textform darauf hinzuweisen.
Ferner haben die Bieter die Auftraggeberin auf eventuelle Widerspriiche in den Verdingungsunterlagen unverziiglich in Textform
aufmerksam zu machen. Gleiches gilt, falls die Bieter der Auffassung sind, dass die Unterlagen gegen geltendes Recht verstof3en.

Das HVA-Angebotsschreiben ist das zentrale Dokument der Angebotsunterlagen. Elektronisch eingereichte Angebote miissen das
vollstandig ausgefiillte Angebotsschreiben enthalten.


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Die Mengenangaben stellen unverbindliche Schatzmengen auf von 2 Jahren dar, die ausschlie3lich der Auswertung dienen und keinen
Anspruch auf Beauftragung begriinden (vgl. Ziff. 1.1 der Besonderen Vertragsbedingungen fir Rahmenvereinbarungen).
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Verkehrsgesellschaft V G I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGF 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Information Datenschutz
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Verordnung
(EVU) 2016/679 vom 27. April 2016 — Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Schutz lhrer Personen bezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten lhre
Daten daher ausschlief3lich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Mit den folgenden
Informationen mdéchten wir lThnen einen Uberblick tiber die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns und lhre Rechte aus dem Datenschutzrecht geben.

1. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kénnen Sie sich wenden?

E-Mail-Adresse: datenschutz.einkauf@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-fim.de/de/datenschutz/

E-Mail-Adresse: datenschutz@vgf-fim.de

Internet-Adresse: https://www.vgf-ffim.de/de/datenschutz/

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschéftsbeziehung von
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir — soweit fir die Erbringung unserer Dienstleistung
erforderlich — personenbezogene Daten, die wir aus 6ffentlich zugénglichen Quellen (Handels- und
Vereinsregister, Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet)
zulassigerweise gewinnen oder die uns von anderen Behorden des Bundes und der Lander oder
von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien) berechtigt (bermittelt werden. Relevante
personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und andere Kontaktdaten wie
Telefonnummer und E-Mail-Adresse und IP). Wir speichern Personen bezogene Daten z.B. im
Zusammenhang mit Bedarfserhebungen, Beschaffungsauftragen, Angeboten, Ihren Fragen welche
Sie z.B. Uber Webformulare oder per E-Mail an uns senden, Daten aus der Erfullung unserer
vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr), Dokumentationsdaten (z.B. Uber Fragen und
Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

3. Wofiur verarbeiten wir lhre Daten und aufgrund welchen Gesetzes (Zweck der
Verarbeitung)?

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten im Rahmen des Vergabeverfahrens auf der
Grundlage des Art. 6 Abs. 11it. a, b, c und e, Abs. 3 DSGVO wie folgt:

HVA Information Datenschutz 08-23 Seite 1




a) Zur Erfullung von vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
fiskalischen Bedarfsdeckung fir Behdrden und andere staatliche Organisationen. Die Zwecke der
Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach den konkreten Produkten (z.B.
Bedarfserhebung, Abfragen und Analysen unter Behordenkunden kinftig auch u. U. mittels des
Bedarfserhebungstools;  Durchfihrung von Vergabeverfahren zur Durchfihrung von
vorvertraglichen und vertraglichen Mal3nahmen, und der Abwicklung von Rahmenvereinbarungen
im Rahmen des E-Procurements). Die weiteren Einzelheiten zu den Datenverarbeitungszwecken
konnen Sie den mal3geblichen Geschéfts- und Nutzungsbedingungen entnehmen.

b) Wahrung berechtigter Interessen

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten Uber die eigentliche Erfilllung des Vertrages hinaus
zur Erfullung rechtlicher Pflichten oder zur Wahrnehmung im offentlichen Interesse liegender
Aufgaben, insbesondere zur:

- Prufung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse zwecks direkter
Kundenansprache,

- Geltendmachung rechtlicher Anspriiche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

- Gewahrleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,

- Verhinderung und Aufklarung von Straftaten,

- Videouberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, fUr Zutrittskontrollen,

- Geschéftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

¢) Aufgrund lhrer Einwilligung

Die Zusendung unseres Newsletters tiber Neuerungen bei der e-Vergabe oder Informationen tber
zuklnftige Vergaben in von lhnen ausgesuchten Produktbereichen beruht auf lhrer Einwilligung.

d) Aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Zudem unterliegen wir als offentlicher Auftraggeber rechtlichen Verpflichtungen, das heif3t
gesetzlichen  Anforderungen (z. B. Gesetz gegen  Wetthewerbsbeschrankungen,
Vergabeverordnungen, Wettbewerbsregistergesetz, Steuergesetze). Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehoren unter anderem die ldentitatspriifung, Betrugs- und Geldwaschepravention,
die Erfullung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. AuRerdem erfolgt eine
Datenverarbeitung auf der Grundlage des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG).

4. Wer bekommt Ihre Daten?

Ihre Daten bekommen nur die fur die Bearbeitung zustdndigen Personen und diejenigen, die ein
berechtigtes Interesse durch ihre Beteiligung darlegen kdnnen. So bekommen insbesondere bei
Beschaffungen nur Personen bei dem Bedarfstrdger und der Vergabestelle Angebote zur
Kenntnis. AuBerdem kénnen zustandige Datenschutzbeauftragte, Vorgesetzte, Qualitdtsmanager,
Innenrevisoren, Nachprifstellen, Vergabekammern, Rechnungs- und Preisprifer sowie
Angehdrige der Rechnungshdfe in erforderlichem Umfang Einblick in Ihre Daten bekommen. Auch
von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter kdnnen zu diesem Zweck Daten erhalten. Dies geschieht
z.B. um Daten fir die Durchfiihrung der Risikoanalyse nach LKSG zu erheben. Soweit Ihre Daten
im Rahmen eines Auftragsverarbeitungsverhaltnisses verarbeitet werden, wird auch der
Auftragsverarbeiter zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet.

HVA Information Datenschutz 08-23 Seite 2



5. Werden lhre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation Gbermittelt?

Eine Datenlbermittlung in Drittstaaten (Staaten auf3erhalb der Union) durch uns findet nicht statt.

6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten, solange es fir die Erflllung

unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass einige

unsere Geschaftsbeziehungen auf Jahre angelegte Dauerschuldverhaltnisse sind. Sind die Daten

fur die Erfullung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden sie

regelmafig geloscht, es sei denn, deren - befristete - Weiterverarbeitung ist erforderlich zu

folgenden Zwecken:

o Erflllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten:
Zu nennen sind das Handelsgesetzbuch (HGB), die Abgabenordnung (AO). Die dort
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. In
Fallen der Beschaffung im Zusammenhang mit EU-geforderten Programmen betragt die
Aufbewahrungsfrist in der Regel 10 Jahre nach Ablauf des Férderprogramms.

e Nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 AO sowie § 257 Abs. Nr. 1 HGB betragt die Aufbewahrungsfrist in der
Regel 10 Jahre nach Abschluss der Beschaffung.

e Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjahrungsvorschriften. Nach den
88 195 ff. des Blurgerlichen Gesetzbuches (BGB) kénnen diese Verjahrungsfristen bis zu 30
Jahre betragen, wobei die regelmafiige Verjahrungsfrist drei Jahre betragt.

7. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

a) Recht auf Auskunft
Es besteht ein Recht auf Auskunft betreffend der von der Vergabestelle verarbeiteten
personenbezogenen Daten.

b) Recht auf Berichtigung

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die den Bewerber/Bieter betreffenden Angaben nicht
(mehr) zutreffend sind. Unvollstandige Daten kdnnen vervollstandigt werden.

¢) Recht auf Léschung

Es besteht grundsatzlich ein Recht auf Loschung der personenbezogenen Daten. Der Anspruch
hangt jedoch u. a. davon ab, ob die Daten zur Erfullung der Aufgaben noch benétigt werden (s.a.
Dauer der Speicherung).

d) Recht auf Einschrankung der Verarbeitung

Es besteht ein Recht, eine Einschrankung der Verarbeitung der Daten des Bewerbers/Bieters zu
verlangen.

e) Recht auf Widerspruch

Es besteht das Recht, aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation des Bewerbers/ Bieters
ergeben, der Verarbeitung der diesen betreffenden Daten zu widersprechen, sofern nicht ein
Uberwiegendes o6ffentliches Interesse oder eine Rechtsvorschrift dem entgegensteht.
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f) Recht auf Unterrichtung

Es besteht ein Recht auf Unterrichtung, an welchen Empfanger Informationen weitergeleitet
wurden, die berichtigt worden sind, die geléscht wurden oder deren Verarbeitung eingeschrankt
wurde.

g) Recht auf Datentbertragbarkeit

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Ubertragung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gangigen und
maschinenlesbaren Format, wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag
beruht und mit Hilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

h) Recht auf Widerruf

Es besteht ein Recht eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu
widerrufen. Dies gilt auch fir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die vor der Geltung der
Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenuber erteilt worden sind. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst fur die Zukunft wirkt. Die RechtmaRigkeit der Verarbeitungen,
die vor dem Widerruf erfolgt sind, wird davon nicht berthrt.

i) Recht auf Beschwerde

Es besteht ein Recht auf Beschwerde bei der zustéandigen Datenschutzaufsichtsbehérde.

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten?

Im Rahmen unserer Geschaftsbeziehung ist es erforderlich, dass Sie diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die fur die Aufnahme und Durchfihrung einer
Geschéftsbeziehung und der Erfillung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der
Regel nicht in der Lage sein, Vertrage mit Ihnen zu schlieBen oder diese auszufiihren. Sollten Sie
uns notwendige Informationen und Unterlagen nicht zur Verfiigung stellen, dirfen wir die von
Ihnen gewtinschte Geschéftsbeziehung nicht aufnehmen oder fortsetzen.

9. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt?

Zur Begrindung und Durchfihrung der Geschéftsbeziehung nutzen wir elektronische
Unterstitzung, aber grundsétzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemaf Art. 22
DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfdllen einsetzen, werden wir Sie - sofern es
gesetzlich vorgegeben ist - hiertiber gesondert informieren.

10. Anderung des Zwecks der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten mit dem Ziel, bestimmte personliche Aspekte zu bewerten
(Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in Fallen von Teilnahmewettbewerben bei der
Vergabe von Dienstleistungen von Beraterteams, Dozenten und Coaching ein. Zudem wird im
Rahmen der Risikoanalyse nach LkSG ein Scoring erstellt, um den weiteren Handlungsbedarf zu
bestimmen. Wenn der Zweck der Verarbeitung der Daten durch uns gedndert werden soll, werden
Sie vorher dariber informiert.

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Grunden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
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von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DS-GVO (Datenverarbeitung im offentlichen Interesse)
und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DS-GVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
Interessenabwagung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir kbnnen zwingende schutzwirdige Grinde flir die Verarbeitung
nachweisen, die I|hren Interessen, Rechten und Freiheiten (berwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausubung oder Verteidigung von
Rechtsansprichen.
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[
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

fir die Vergabe von Leistungen im Stralen- und Brickenbau
Ausgabe: April 2017

EU-Bewerbungsbedingungen

Hinweis:
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der Verordnung uber die Vergabe offentlicher Auftrdge im Bereich des Verkehrs, der

Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung (SektVO).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkeiten oder
Fehler, so hat es unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzuldssigen
Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsbeschréankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dartiber zu geben, ob
und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mitUnternehmen verbunden sind.

3 Angebot
3.1 Das Angebotistin deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden Das Angebotist bis zu
dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form - und fristgerecht
eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder KurzZfassung des Leistungsverzeichnisses ist zugelassen. Das von der
Vergabestelle vorgegebene Leistungsverzeichnis ist allein verbindlich.

3.4  Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation von
Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis mafRgebend.
Muster und Proben miissen als zum Angebot gehérig gekennzeichnet sein.

3.6  Ale Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.
Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssétze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der
Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes
hinzuzufugen.
Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die
- ohne Bedingung als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewéhrt werden und
- an derim Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrt sind.
Nicht zu wertende Preisnachldsse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung
Vertragsinhalt.

4 Unterlagen zum Angebot

Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle Unterlagen zur Preisermittiung zu dem von der Vergabestelle
bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch fiur Leistungen von anderen Unternehmen.

5 Nebenangebote
51 Nebenangebote missen die geforderten Mindestanforderungen erfiillen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschdpfend zu beschreiben; die
Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit méglich, beizubehalten.
Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfiihrung der Leistung erforderlich
sind.
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nichtin den Ergdnzenden Vertragsbedingungen oder in
den Vergabeunterlagen geregeltist, hat er im Angebot entsprechende Angaben (iber Ausfiihrung und Beschaffenheit
dieser Leistung zu machen.

53 Nebenangebote sind, soweitsie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (z.B. andern,
ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengenanséatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei

Vergiitung durch Pauschalsumme).

5.4 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

HVA L-StB EU-Bewerbungsbedingungen 04-17 Seite 1


LC01
VGFLogo


6.2

Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschafthatmit ihrem Angeboteine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- in derdie Bildung einer Arbeitsgemeinschaftim Auftragsfall erklartist,

- in deralle Mitglieder aufgeftihrtsind und der fiir die Durchfiihrung des Vertrages bevollméachtigte Vertreter bezeichnet
ist,

- dass derbewoliméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete in Schrift- oder Textform bzw.
fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklarung abzugeben.

Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst
nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

Kapazitaten anderer Unternehmen (Unterauftrage / Eignungsleihe)

Beabsichtigtder Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausfuhren zu lassen oder sich bei der Erfullung
eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische und berufliche
Leistungsfahigkeitanderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die dafiir vorgesehenen Teilleistungen/Kapazitaten
in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr
bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapaztdten der anderen Unternehmen zur
Verfigung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die
Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen
vorzulegen.

Nimmtder Bieterin Hinblick aufdie Kriterien fur die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeitim Rahmen einer
Eignungsleihe die Kapaztaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese entsprechend dem Umfang der
Eignungsleihe haften; die Haftungserklarung ist gleichzeitig mit der ,Verpflichtungserklarung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgriinde vorliegen oder die das entsprechende
Eignungskriterium nicht erfillen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

Eignung (Offenes Verfahren, Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb)

Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fiir die zu vergebende Leistung mit dem Angebot
- entweder die ausgefillte ,Eigenerklarung zur Eignung®,

- oder eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)

ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklarungen auch fiir diese
abzugeben ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezfische Einzelnachweise.

Gelangtdas Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten anderen Unternehmen)
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten
Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestatigen. Bescheinigungen, die nichtin deutscher Sprache abgefasstsind,
ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

HVA L-StB EU-Bewerbungsbedingungen 04-17 Seite 2
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.
Verkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Vergabestelle Ort: Frankfurt am Main
Datum:  18.02.2026
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
. . . Tel:. +49 6921323300
Einkauf & Materialwirtschaft Fax:

Kurt-Schumacher-Str. 8 EMail  vergabestelle@vgf-fim.de
60311 Frankfurt am Main Az.-Nr.. VGF 020/26
Deutschland

Vergabeart

Offenes Verfahren

Nichtoffenes Verfahren

Wettbewerblicher Dialog

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb

OOoO0oOoo0Ogd

Innovationspartnerschatft

Absendung an EU-Amtsblatt am:

Ablauf der Angebotsfrist:
Datum: 31.03.2026 Uhrzeit: 10:00:00

Bindefrist endet am: 29.05.2026

EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe
Vergabeverfahren gemal SektvVO

Bezeichnung der Leistung:

VGF 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

Anlagen:
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
HVA L-StB EU-Bewerbungsbedingungen

HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien mit Anlage
Information Datenschutz

O0XOR

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Leistungsbeschreibung

HVA L-StB Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA L-StB Zusétzliche Vertragsbedingungen
Besondere Vertragsbedingungen fir Rahmenvereinbarungen

OXOKXDODO

C) die, soweit erforderlich, ausgefullt mit dem Angebot einzureichen sind:
[x] HVA L-StB Angebotsschreiben
[x] Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —

[xX] HVA L-StB Eigenerklarung zur Eignung

HVA L-StB EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 1
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O

1

3.2

Einheitliche Européische Eigenerklarung (EEE)

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
HVA L-StB Erklarung Bietergemeinschatft

Verpflichtungserklarung HVTG , Vetraulichkeitserklarung LuD

Eigenerklarung Sanktion gegen Russland

EE LkSG, Eigenerklarung EBV

die ausgefillt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind:
HVA L-StB Verpflichtungserklarung

Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung im Namen und fir Rechnung

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH

Kommunikation:

Die Kommunikation erfolgt:

[x] Elektronisch iiber die Vergabeplattform

[] Schriftlich in Textform unter nachstehender Anschrift:

Ste“e: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH Telefon: +49 6921323300

Zu vergeben.

Fax:

StralRe: Kurt-Schumacher-Stral3e 8 E-Mail: vergabestelle@vgf-fim.de

PLZ/Ort: 60311 Frankfurt am Main

Vorlage von Nachweisen, Angaben und Unterlagen:

Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zuséatzlich zu den in den EU-
Bewerbungsbedingungen genannten — mit dem Angebot einzureichen:

Siehe Auftragsbekanntmachung

O

O

Folgende Nachweise, Angaben und Unterlagen sind — zuséatzlich zu den in den EU-

Bewerbungsbedingungen genannten — auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

[0 Siehe Auftragsbekanntmachung
Siehe D

HVA L-StB EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17
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3.3 Vorlage von mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegenden Unterlagen zu den in beigefigtem
Vordruck HVA L-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten

Zuschlagskriterien:

4 Losweise Vergabe:
Nein

O

Ja, Angebote sind moglich fur
O nur fur ein Los
[ fur ein oder mehrere Lose

[ nur fur alle Lose (alles Lose miissen angeboten werden)

[0 Beizugelassener Angebotsabgabe fiir mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose, die
an einen Bieter vergeben werden kdnnen:

Zugehdrige Regelung zur Auswahl der Lose:

5 Nebenangebote

5.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nr. 5 der EU-Bewerbungsbedingungen gilt nicht

5.2 [ Nebenangebote sind zugelassen (s. auch Nr. 5 der EU-Bewerbungsbedingungen) — ausgenommen
Nebenangebote, die ausschlie3lich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten —
[ far die gesamte Leistung

[J nur fir nachfolgend genannte Bereiche

[ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche

HVA L-StB EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 3
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[ unter folgenden weiteren Bedingungen:
[ Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

O
[0 Zzusatzlich zu Nr. 5 der EU-Bewerbungsbedingungen gilt:

Nebenangebote muissen die Mindestanforderungen der Ausfiihrungsbeschreibung Abschnitt 1.3 erfiillen.

6 Angebotswertung:
Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote
Zuschlagskriterium Preis
Der Preis (in €, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme
wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter Beriicksichtigung preislich
gunstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

Weiterhin werden bericksichtigt:

[0 Preis und weitere Zuschlagskriterien geméaR Anlage Vordruck HVA L-StB Gewichtung der

Zuschlagskriterien

7 Angebote kdnnen abgegeben werden:
[ schriftlich, elektronisch in Textform,

[ elektronisch mit fortgeschrittener Signatur, O elektronisch mit qualifizierter Signatur.

8 Angebotsabgabe
Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die Vergabestelle davon

umgehend zu unterrichten (entfallt bei offenem Verfahren).

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefligte Angebotsschreiben zu unterschreiben und mit den
Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an die folgende Anschrift zu
senden oder dort abzugeben:

[ siehe Briefkopf

O stelle:

Stralle:
PLZ/Ort:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe ,Angebot fir:

VGF 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

HVA L-StB EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 4

14



zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).
Bei elektronischer Angebotsubermittlung in Textform sind der Bieter und die natirliche Person, die die
Erklarung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, istdas Angebot mit der geforderten Signatur zu

versehen.

Das elektronische Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Uber die

Vergabeplattform der Vergabestelle zu Gbermitteln.

9 Stelle, andie sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprifung behaupteter VerstéR3e gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprifungsbehdrde gemaf § 37 VgV):
Vergabekammer (§ 156 GWB):

Name:

Stral3e:
PLZ/Ort:

10

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift giltig

HVA L-StB EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe 04-17 Seite 5
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Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung:

VGIF

VGF 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb/Interessensbestatigung)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

I. Pflicht zur Vorlage der Urkalkulation

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fur die vertragliche Leistung
(Urkalkulation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu Gibergeben.

Il. Mindestlohnklausel

1. Soweit der Gegenstand dieses Auftrages in den sachlichen Anwendungsbereich der in
das Arbeitnehmerentsendegesetz einbezogenen Branchen (§ 4 AEntG) fallt und fir die
betreffenden Branche ein Mindestlohn festgelegt wurde, verpflichte ich mich / verpflichten wir
uns, den/ die in meinem / unserem Unternehmen Beschaftigte(n) bei der Ausfiihrung der auf
Grund dieser Ausschreibung beauftragten Leistungen ein Entgelt zu zahlen, das in Hohe und
Modalitaten den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages bzw. derjenigen Rechtsverordnung
entspricht, an den / die ich / wir aufgrund der Bestimmungen des
Arbeitnehmerentsendegesetzes gebunden bin / sind.

2. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, fur die bei der Ausfiihrung der auf Grund dieser
Ausschreibung -durch den / die in meinem / unserem Unternehmen Beschéftigte(n) — zu
erbringenden Leistungen, die in den Geltungsbereich des Gesetzes zur Regelung eines
allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) fallen, mindestens den gesetzlich vorgegebenen
Mindestlohn nach § 1 MiLoG fristgerecht zu zahlen und die weiteren Pflichten aus dem
MiLoG einzuhalten.

3. Fur den Fall der Auftragserteilung weise(n) ich / wir dem Auftraggeber, nach dessen
Aufforderung nach, die ordnungsgemaRe Lohnzahlung an den / die mit der Ausfiihrung der
vertraglichen Leistung befasste(n) Beschaftigte(n) nach. Soweit vom Auftraggeber
gewlnscht, werden wir aktuelle und priffahige Unterlagen dem Auftraggeber vorlegen, um

die Kontrolle zu ermdglichen. Dartiber hinaus ist der Auftraggeber befugt, meine(n) /
unsere(n) Beschaftigten, die mit der Ausfuhrung der beauftragten Leistungen befasst ist /
sind, nach ihrer / seiner Entlohnung zu befragen. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns,
meine(n) / unsere Beschéftigte(n) auf die Moglichkeit einer solchen Kontrolle hinzuweisen.

4. Soweit ich mich / wir uns zur Ausflihrung der Leistung eines Nachunternehmers
bediene/n, verpflichtet ich mich / verpflichten wir uns, den Nachunternehmer nur unter der
Voraussetzung zu beauftragen, dass dieser den Verpflichtungen aus Ziffer 1, 2 und 3

HVA L-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen 04-17
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ebenfalls nachkommt.

Ich / wir werde/n mit dem Nachunternehmer vereinbaren, dass mir / uns das Recht
eingeraumt wird, die ordnungsgemafe Lohnzahlung an den / die mit der Ausfuihrung der
beauftragten Leistungen befasst(n) Beschaftigte(n) tberwachen. Ich werde mir / wir werden
uns von den Nachunternehmern zusichern lassen, dass weitere Unterauftrage wiederum nur
unter den in den Ziffern 1, 2 und 3 genannten Voraussetzungen vergeben werden.

5. Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, fur jede schuldhafte Verletzung der
Bestimmungen nach den Ziffern 1 bis 4 eine Vertragsstrafe von einem Prozent der
Nettoauftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen. Die Zahlungsverpflichtung besteht
auch dann, wenn der Versto3 von einem meiner / unserer Nachunternehmer zu
verantworten ist, soweit ich mich / wir uns zur Ausfiihrung der Leistung dieser
Nachunternehmer bediene(n). Ist die Vertragsstrafe unverhaltnismafig hoch, so habe ich /
haben wir einen Anspruch darauf, dass die Vertragsstrafe auf einen angemessenen Betrag
herabsetzt wird. Die Summe der gesamten Vertragsstrafen bei diesem Auftrag darf eine
Grenze von 5 % der Nettoauftragssumme nicht Gberschreiten.

6. Diese Verpflichtungserklarung zur Zahlung des Mindestlohns geméaR Mindestlohngesetz
bzw. des Tariflohnes nach dem Arbeithehmerentsendegesetz bezieht sich nicht auf
Beschéftigte, die bei einem Bieter oder Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind
und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

I1l. Abwehrklausel

Es gelten ausschlieflich die Bedingungen vorliegender Vergabeunterlagen. Vertrags-
und/oder Geschaftsbedingungen des Bieters werden nicht Vertragsbestandteil und finden
ausdricklich keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn abweichenden oder ergédnzenden
Bedingungen des Bieters nicht ausdriicklich durch die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH widersprochen worden sind. Abweichende oder erganzende Bedin-
gungen des Bieters entfalten ihre Wirksamkeit nur, wenn Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH ihnen ausdricklich schriftlich zugestimmt hat.
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Bezeichnung der Leistung:

Rahmenvereinbarung

VGF 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe

1.1

1.2

1.3

1.4

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen
fur Rahmenvereinbarungen

Rahmenvereinbarung

Dieser Vertrag ist eine Rahmenvereinbarung. Er regelt ausschlieBlich das Recht
des Auftraggebers zum Abschluss von Einzelauftragen. Es besteht keine
Verpflichtung des Auftraggebers, dieses Recht auszuiben. Ein Anspruch auf
wertmallige Ausschopfung und/oder kontinuierliche Auslastung besteht nicht.

Dieser Vertrag raumt dem Auftragnehmer keine Exklusivitdt im Hinblick auf die
Beauftragung der vertragsgegenstandlichen Leistungen durch den Auftraggeber ein.

Diese Rahmenvereinbarung wird geschlossen
L fir die Zeit vom 01.04.2026 bis 19.04.2028

mit einer Laufzeit von 24 Monaten ab Erteilung des Zuschlags.

[ Diese Rahmenvereinbarung verlangert sich jeweils um ein Jahr, wenn

der Auftraggeber nicht sechs Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit
gegenuber dem Auftragnehmer erklart, dass er den Vertrag nicht
fortsetzen will. Die maximale Laufzeit betragt

L] 2 Jahre
L] 4 Jahre
[] 6 Jahre
[] 8 Jahre

Ziffer 1.4 Satz 4 bleibt unberihrt.

Die Rahmenvereinbarung wird mit mehreren Auftragnehmern geschlossen.
Die geplante Hochstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung betragt 1.

Aus dieser Rahmenvereinbarung kénnen Leistungen im Wert bis zu 2.460.000,00€
ohne Umsatzsteuer Uber die Gesamtvertragslaufzeit abgerufen werden
(Wertschwelle). Ein Anspruch auf wertmaRige Ausschdpfung besteht nicht.
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1.5

3.1

3.2

3.3

VGIF

Bei einer Rahmenvereinbarung mit mehreren Rahmenvertragspartnern gilt die
Wertschwelle als Obergrenze aller Abrufe.

Diese Rahmenvereinbarung endet vorzeitig und ohne, dass es dazu einer
Erklarung durch den Auftraggeber bedarf, wenn der Wert der abgerufenen
Leistungen die Wertschwelle erreicht oder Ubersteigt.

Die Beendigung dieser Rahmenvereinbarung lasst den rechtswirksamen
Fortbestand der unter dieser Rahmenvereinbarung vergebenen Einzelauftrage
unberthrt.

Leistungsbereitschaft

Der Auftragnehmer hat seine Leistungsbereitschaft herzustellen:

ab Erteilung des Zuschlags
[ ] ab dem 01.04.2026

Einzelauftrage

Einzelauftrage werden zu den Bedingungen dieser Rahmenvereinbarung mit ihren
Vertragsbestandteilen geschlossen.

Einzelauftrage

werden ausschliel3lich zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer
begrindet

] kénnen zwischen den in Anlage genannten Auftraggebern und dem
Auftragnehmer begriindet werden.

] Abrufberechtigt sind nur die folgenden Personen/Stellen:

Einzelauftrage kommen durch Abruf des Auftraggebers

[] und Zugang des Abrufs bei dem Auftragnehmer zu Stande.
und Abrufbestatigung durch den Auftragnehmer zu Stande.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ihm zugegangene Abrufe
unverzuglich, spatestens innerhalb von

1 Werktag (Mo.-Sa.)

zu bestatigen.
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3.4

VGIF

Abrufe erfolgen schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail, Telefax). Fur die
Abrufbestatigungen gelten die gleichen Formvorschriften.

Die jeweilige Ausfuhrung beginnt entsprechend den Angaben im Einzelauftrag und ist
unverzuglich fertig zu stellen.

In besonderen Fallen kann der Auftraggeber ein konkretes Datum fur den Beginn der
Ausfuhrung der Leistungen bei einem Einzelauftrag festlegen.

Rahmenvereinbarungen mit mehreren Rahmenvertragspartnern:

Fur den Fall, dass eine Rahmenvereinbarung tGber dieselben Leistungen mit mehreren
Rahmenvertragspartnern geschlossen wurde, gilt:

L] Der Auftraggeber vergibt den Einzelauftrag auf der Grundlage eines
Einzelauftrags-LV mit den in der Rahmenvereinbarung festgelegten Preisen
und tatsachlich zu beauftragenden Mengen. Der Einzelauftrag wird dann auf
das wirtschaftlichste Angebot (Wertungssumme (Uber alle Positionen des
Einzelauftrags-LV) erteilt. Der in der Wertungsrangfolge nachstfolgende
Rahmenvertragspartner  wird beauftragt, wenn der  vorrangige
Rahmenvertragspartner ausfallt oder er den Einzelauftrag nicht bedienen kann
und mit Zustimmung des Auftraggebers von seiner Verpflichtung nach Ziffer 3.3
befreit wurde.

] Einzelauftrage werden vorrangig demjenigen Rahmenvertragspartner erteilt,
dessen  Angebot (Wertungssumme  Uber alle Positionen des
Rahmenvereinbarungs-LV einschl. Rabatte) das wirtschaftlichste ist. Der in der
Wertungsrangfolge nachstfolgende Rahmenvertragspartner wird beauftragt,
wenn der vorrangige Rahmenvertragspartner ausfallt oder er den Einzelauftrag
nicht bedienen kann und mit Zustimmung des Auftraggebers von seiner
Verpflichtung nach Ziffer 3.3 befreit wurde.

L] Einzelauftrage werden unter den Rahmenvertragspartnern
wie folgt aufgeteilt:

] Ab einem geschatzten Volumen des Einzelauftrags in Héhe von

Euro

wird der Auftraggeber einen ,Mini-Wettbewerb® unter den
Rahmenvertragspartnern  durchfihren, bei dem diese
Gelegenheit haben, auf die in der Rahmenvereinbarung
festgelegten Preise einen projektbezogenen Rabatt anzubieten.
Der Miniwettbewerb erfolgt auf der Grundlage eines
Einzelauftrags-LV mit Mengenangaben. Der Einzelauftrag wird
dann unter Berlcksichtigung der angebotenen Rabatte auf das
wirtschaftlichste Angebot (Wertungssumme Uber alle Positionen
des Einzelauftrags-LV einschl. Rabatte) fir den Einzelauftrag
erteilt.

Verzogert der Auftragnehmer den Beginn der Ausflhrung, gerat er mit der Vollendung
in Verzug oder kommt er seinen Verpflichtungen nicht nach, so kann der Auftraggeber

3
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5.1

5.2

5.3

VGIF

bei Aufrechterhaltung des Einzelauftrags Schadensersatz verlangen oder dem
Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Erflllung setzen und erklaren, dass er
nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Einzelauftrag kindigt und diesen an den
nachstfolgenden Rahmenvertragspartner erteilt.

Rabatte und Zuschlage

] Verlangt der Auftraggeber die Ausfihrung eines Einzelauftrages, dessen
Vergltung ohne Umsatzsteuer 500 Euro (Kleinstauftragswertgrenze) nicht
Uberschreitet, und kann die Ausfiihrung nicht mit anderen Arbeiten zusammengefasst
werden, wird ein Zuschlag in Hohe von % auf die Abrechnungssumme
gewahrt. Dies gilt auch bei Stundenlohnarbeiten.

Es werden die folgenden Mengenrabatte (Abrufvolumen bezogen auf die
Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung) vereinbart [Hinweis: Rabatte kénnen vom
Auftraggeber vorgegeben werden oder - unter Angabe, wie ihre Bewertung erfolgt -
dem Wettbewerb unterstellt werden].

Ab einem Abrufvolumen von Euro = %
Ab einem Abrufvolumen von Euro = %
Ab einem Abrufvolumen von Euro = %

auf die daruber hinausgehenden Abrechnungsvolumina.

Soweit die vorstehend genannten Rabatte und Zuschlage und ggf. weitere vereinbarte
Rabatte und Zuschlage zur Anwendung kommen, werden diese miteinander
kombiniert.

Vertragsfristen und Vertragsstrafen

Frist fUr die Vollendung der Ausfihrung: Die Vollendung der Lieferung/Leistung hat bis
zu dem im Einzelauftrag genannten Liefer-/Leistungsdatum zu erfolgen.

[] Vertragsstrafen werden vereinbart:

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Frist firr die Vollendung der
Ausfuhrung hat dieser gemaR § 11 VOB/B (bei Bauleistungen) bzw. § 11 VOL/B (bei
Liefer-/Dienstleistungen aufer Bauleistungen) fir jeden Werktag, um den die Frist
Uberschritten wird, eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,05 % der im Bestellformular
genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) des Einzelauftrags zu zahlen.

Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbetrage aus dem Einzelauftrag wird auf
insgesamt 5 % der im Bestellformular genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer)
des Einzelauftrags begrenzt.

Vertragsstrafen nach dieser Ziffer 6 werden auf einen etwaigen
Schadensersatzanspruch des Auftraggebers wegen Verzug angerechnet.

4
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VGIF

Sicherheit fiir die Vertragserfiillung

Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

(] Soweit der Auftragswert bei einem Einzelauftrag (iber Bauleistungen mindestens
250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist gem. § 17 VOB/B Sicherheit fur die
Vertragserfullung in Héhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne
Nachtrage) zu leisten.

[] Soweit der Auftragswert bei einem Einzelauftrag tiber Liefer- oder
Dienstleistungen (auf3er Bauleistungen) mindestens 50.000 Euro ohne
Umsatzsteuer betragt, ist gem. § 18 VOL/B Sicherheit flr die Vertragserfullung in
Hohe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheit fiir Mangelanspriiche

Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.

[] Soweit die Auftragssumme bei einem Einzelauftrag tiber Bauleistungen
mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist nach erfolgter Abnahme
gem. § 17 VOB/B Sicherheit fur Mangelanspruche zu leisten. Die Sicherheit fur
Mangelanspriche betragt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen inkl.
Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

[] Soweit die Auftragssumme bei einem Einzelauftrag (iber Liefer- oder
Dienstleistungen (aufer Bauleistungen) mindestens 50.000 Euro o.Umsatzsteuer
betragt, ist nach erfolgter Abnahme gem. § 18 VOL/B Sicherheit fiur
Méangelanspriche zu leisten. Die Sicherheit fur Mangelanspriche betragt 3 % der
Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist das dafir jeweils einschlagige Formblatt

des Auftraggebers zu verwenden und zwar flr

- die Vertragserfillung bei Bauauftragen das Formblatt ,HVA B-StB

Vertragserfullungsbirgschaft® und bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen das

Formblatt ,HVA L-StB Vertragserfillungsbirgschaft"

- die Mangelanspriche bei Bauauftragen das Formblatt ,HVA B-StB

Mangelanspruchsburgschaft® und bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen das

Formblatt,HVA L-StB Vertragserfullungsbirgschaft*

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz
3 VOB/B bei Bauauftragen das Formblatt ,HVA B-StB Abschlagszahlungs

/Vorauszahlungsbirgschaft* und vereinbarte Vorauszahlungen und
Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz
3 VOB/B bei Liefer- und Dienstleistungsauftragen das Formblatt ,HVA L-StB

Abschlagszahlungs /Vorauszahlungsbirgschaft®
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VGIF

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale
Normen, mit denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug
genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz ,oder gleichwertig®
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

10 Technische Spezifikationen

1 Rechnungen

Rechnungen sind mit Angabe der Bestellscheinnummer des Auftraggebers und der
Zuordnung zur jeweiligen Bestellposition elektronisch (per e-mail) im PDF-Format an
die E-Mail-Adresse Rechnungswesen@vaf-ffm.de zu senden. Zusatzlich kdnnen
strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0 eingelesen werden.
Bei fehlenden Angaben oder einer nicht mdglichen Zuordnung geht die Rechnung an
den Auftragnehmer zurtick.

12 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] Keine
Siehe beigefugte Unterlage

Anlagen: Weitere Besondere Vertragsbedingungen


mailto:Rechnungswesen@vgf-ffm.de

Name und Anschrift des Bewerbers/Bieters
Ort:

Datum:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklarung zur Eignung

(vom Bew erber/Bieter bzw . Mitglied der Bew erber-/Bietergemeinschaft auszufillen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachw eis zugelassen ist)

Bezeichnung der Leistung:

VGF 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

I. Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden

Angabe Uber Ausschlussgriinde gemaf § 42 VgV bzw. § 31 UVgO in Verbindung mit § 123 und § 124
GWB

Ich erklare/wir erklaren, dass fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgrinde gemaf den 88 123
und 124 GWB vorliegen, die meine/unsere Zuverlassigkeit in Frage stellen.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

* gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz oder

* gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder

* gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen
oder einer Geldbuze von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der

Zuschlag erteiltwerden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO
beim Bundesamt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Ich erklare/wir erklaren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben
sowie der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unter-
fallen, ordnungsgemand erfullt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse! und eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes? auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[ ich/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch ertffnet wurde, ein Antrag auf Erdffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich/mein Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[] Ein Insolvenzplan wurde rechtskréaftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

! Sow eit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist
2 Sow eit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 1
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Il. Befahigung und Erlaubnis zur Berufsausubung

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

1 Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen.
[0 Ich bin/wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, ich/wir kann/kénnen
aber auf andere Weise die erlaubte Berufsausiibung nachweisen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur
Bestéatigung meiner/unserer Erklarung auf gesondertes Verlangen vorlegen:
Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

lll. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsféahigkeit

[J* Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschlieBlich eines bestimmten
Mindestjahresumsatzes in dem Tatigkeitsbereich des Auftrags

Der geforderte Mindestjahresumsatz betragt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tatigkeitsbereich des Auftrages betragt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,
Jahr €,
Jahr €

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Bestatigung eines vereidigten Wirtschaftsprifers/Steuerberaters oder entsprechend testierte
Jahresabschliisse oder entsprechend testierte Gewinn-und Verlustrechnungen auf gesondertes
Verlangen vorlegen.

[J* Information tber die Bilanzen des Bewerbers/Bieters

Methoden und Kriterien fur die transparente, objektive und nichtdiskriminierende Beriicksichtigung
des in den Bilanzen angegebenen Verhaltnisses zwischen Vermdgen und Verbindlichkeiten*:

Beigefligt Ubersende ich die Bilanz meines/unseres Unternehmens

[  Nachweis einer Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung in bestimmter geeigneter Hohe

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir im Auftragsfall eine Berufshaft- oder Betriebshaftpflichtversicherung
fir Personenschaden in Hohe von mindestens €* und fur sonstige Schaden (Sach-
und Vermdégensschaden) in Hohe von mindestens €* abschliel3en werde(n).

Eine entsprechende Zusicherung der Versicherung bzw. einen entsprechenden Ver-
sicherungsnachweis werde ich auf gesondertes Verlangen Ubersenden.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 2

25



IV. Technische und berufliche Leistungsfahigkeit

[X]* Vorlage geeigneter Referenzen tber friiher ausgefiihrte Liefer- und Dienstleistungen der in
den letzten hochstens drei Jahren erbrachten wesentlichen Leistungen

[J* Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr alsdrei Jahre zuriickliegen

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in mindestens 3 ! Fallen vergleichbare Leistungen erbracht

habe(n).
1. Referenz: Bezeichnungder Leistung, des Auftragswertes, des Liefer-bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

2. Referenz Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes, des Liefer- bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

3. Referenz Bezeichnungder Leistung, des Auftragswertes, des Liefer-bzw. Erbringungszeitpunktes und des
Auftraggebers:

Es kdnnen auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter
Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir fur die
oben genannten Leistungen Bescheinigungen tber die ordnungsgemafe Ausfihrung und das

Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 3
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Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder
sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeiibten Tatigkeiten zu
den Personen einreichen

Angabe dertechnischen Fachkréfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit
der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fir die Ausfuhrung der Leistungen erforderlichen Fachkrafte
zur Verfigung stehen.

Angabe dertechnischen Fachkréfte, die die Leistung tatséchlich erbringen

Namen der Personen mit Funktion Berufliche Qualifikation
(auchtechnische Leitung)

[J* Beschreibung der technischen Ausriistung des Unternehmens
Angabe dertechnischen Ausriistung des Unternehmens
[J* Beschreibung der MaBnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens
Angabe der MaRnahmen zur Qualitatssicherung des Unternehmens
HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 4
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[+ Beschreibung der Untersuchungs- und Forschungsmaoglichkeiten des Unternehmens

Angabe der Untersuchungs-und Forschungsmdglichkeiten des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

O« Angabe des Lieferkettenmanagement-und Lieferketteniberwachungssystems, das dem
Unternehmen zur Vertragserfullung zur Verfligung steht

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferketteniiberwachungssystems, das dem Unternehmen
zur Vertragserfiullung zur Verfiigung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 5
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O+ Bei komplexer Art der zu erbringenden Leistung oder bei solchen Leistungen, die
ausnahmsweise einem besonderen Zweck dienen sollen, eine Kontrolle, die vom
offentlichen Auftraggeber oderin dessen Namen von einer zustandigen amtlichen Stelle im
Niederlassungsstaat des Unternehmens durchgefuhrt wird; diese Kontrolle betrifft die
Produktionskapazitat beziehungsweise die technische Leistungsfahigkeit und
erforderlichenfalls die Untersuchungs- und Forschungsmaoglichkeiten des Unternehmens
sowie die von diesem fir die Qualitatskontrolle vorgesehenen Vorkehrungen

Folgende Kontrollen werden vom &ffentlichen Auftraggeber oderin dessen Namen von einer
zustandigen amtlichen Stelle im Niederlassungsstaatdes Unternehmens durchgefiihrt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

L+ studien- und Ausbildungsnachweise sowie Bescheinigungen uber die Erlaubnis zur
Berufsaustibung fur die Inhaberin, den Inhaber oder die Fihrungskrafte des Unternehmens,
sofern diese Nachweise nicht als Zuschlagskriterium bewertetwerden

Mein/unser Unternehmen verfigt iber folgende Bescheinigungen und Erlaubnisse zur
Berufsausiibung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 6
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[0 Angabe der UmweltmanagementmaRnahmen, die das Unternehmen wahrend der
Auftragsausfihrung anwendet

Folgende UmweltmanagementmalRnahmen werde(n) ich/wirwahrend der Auftragsausfihrung
anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[J* Erklarung, aus der die durchschnittliche jahrliche Beschéaftigtenzahl des Unternehmens und
die Zahl seiner Fihrungskrafte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist

Ich/Wir erklare(n), dass wir im Durchschnitt der letzten drei Jahre ber folgende Anzahl von
Beschaftigten und Fuhrungskraften verflugten:

Anzahl der Beschaftigten Anzahl Fuhrungspersonal

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

[J* Erklarung, aus der ersichtlich ist, iber welche Ausstattung, welche Gerate und welche
technische Ausriistung das Unternehmen fur die Ausfuhrung des Auftrags verfigt

Mein/unser Unternehmen verfugtfur die Ausfilhrung des Auftrags Uber folgende Gerate und
technische Ausristung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 7
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O+ Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir als Unterauftrage zu vergeben beabsichtige (n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir als Unterauftradge zu vergeben:

Siehe ausgefullter Vordruck HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen
Unternehmen

[ * Bei Lieferleistungen Muster, Beschreibungen oder Fotografien der zu liefernden Giiter

Folgende Muster, Beschreibungen oder Fotografien der von mir/uns zu liefernden Giter habe ich
beigeflgt:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/wir die Echtheit
auf gesondertes Verlangen des 6ffentlichen Auftraggebers nachweisen.

[J* Bei Lieferleistungen Bescheinigungen, die von als zustandig anerkannten Institutionen oder
amtlichen Stellen fur Qualitatskontrolle ausgestellt wurden, mit denen bestatigt wird, dass
die durch entsprechende Bezugnahmen genau bezeichneten Guter bestimmten technischen
Anforderungen oder Normen entsprechen

Die Einhaltung der technischen Anforderungen oder Normen durch Bescheinigung hierzu
anerkannter Institutionen oder amtlicher Stellen wird bestétigt.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf
gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen oder Nachweise auf gesondertes
Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden missen und
mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht wollstandig
innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

(Stempel und Unterschrift)
Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift giiltig

Hinweis:
Bei den mit, *, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen,

ob und ggdf. inwieweit der darin beschriebene Eignungsnachweis wverlangt wird.

HVA L-StB Eigenerklarung Eignung 04-17 Seite 8
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Name und Anschrift des Bieters: ort:

Datum:
Tel.:

Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF) Az.-Nr.:

Einkauf & Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Str. 8
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Leistung:

VGF 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

Ihre Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom

Anlagen”: [ Leistungsbeschreibung — Kurzfassung —
[ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
[] HVA L-StB Eigenerklarung Eignung
[ Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)
[ HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen
[J HVA L-StB Erklarung der Bietergemeinschaft
[ Nebenangebote
O
O

1 Ich/wir biete(n) die Ausfuhrung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an.
An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschliel3lich Umsatzsteuer (brutto) gemal Leistungs-
beschreibung betragt:

EUR

3 Anzahl der zum Angebot gehtérenden Nebenangebote:
St.

4 Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme fiir Haupt- und alle Nebenangebote:

%

*) vom Bieter anzukreuzen und beizufigen

HVA L-StB Angebotsschreiben 04-17 Seite 1
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5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen
folgende Unterlagen:

+LAllgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B) — Ausgabe 2003,

— Unterlagen gem. Aufforderung bzw. EU Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

6  Ich/Wir erklare(n),
[] dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[J dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im ,Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw.
anderen Unternehmen*® aufgefuhrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

7 Ich/Wir erklare(n), dass

— ich/wir den Wortlaut des vom Auftraggeber verfassten Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich
anerkenne(n).

— mirfuns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes
sind.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertiger Art bzw. oder
gleichwertig® enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung)
eingetragen wurden.

— falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlie3en, umfasst.

Unterschrift (bei schriftichem Angebot), Name in Textform (bei elektronischem Angebot in Textform)

(Stempel und Unterschrift)

Ist

- bei einem elektronisch Gbermittelten Angebot in Textform der Name der nattrlichen Person, die
die Erklarung abgibt, nicht angegeben,

- ein schriftliches Angebot nicht an obiger Stelle unterschrieben oder

- ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,

wird das Angebot ausgeschlossen.

HVA L-StB Angebotsschreiben 04-17 Seite 2
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Seite 1 von 2

Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung zur Einhaltung
der Sanktion gegen Russland

in der jeweils geltenden Fassung (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/ALL/?uri=celex%3A32014R0833) gemal} Verordnung (EU) Nr. 833/2014, Verordnung
(EU) Nr. 269/2014 Art. 2, Anhang | Uber restriktive MaRnahmen angesichts Handlungen Russlands,

die die Lage in der Ukraine destabilisieren sowie die die territoriale Unversehrtheit, Souveranitéat und

Unabhangigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen

Bezeichnung, Name des Bewerbers / Bieters / Auftragnehmers / Bietergemeinschaft

Nachunternehmer / Eignungsverleiher

nachfolgend ,Bewerber/Bieter" benannt

Die nachfolgende Erklarung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung fir die It.
Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen auch fir diese):

1. Der Bieter gehdrt nicht zu den

in Artikel 5 aa, 5 k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014, Verordnung (EU) Nr. 269/2014 Art. 2, Anhang |
genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne dieser Vorschriften
aufweisen,

a) durch die russische Staatsangehdrigkeit des Bewerbers/Bieters oder die
Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer nattrlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der
Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter Uber das Halten von Anteilen im Umfang
von mehr als 50%,

C) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder
Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft.

2. Die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitaten im
Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden,
beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entféllt, gehdren ebenfalls
nicht zu dem in der Vorschrift genannten Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne
der Vorschrift.

Eigenerklarung zur Einhaltung der Sanktion gegen Russland (EU) 16.12.2025 NK13.3

34


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32014R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32014R0833

Seite 2 von 2

3. Bewerber / Bieter gehort nicht zu einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die
im Namen oder auf Anweisung einer der nachfolgend aufgefiihrten Organisationen handelt.

Liste der betroffenen staatseigenen Unternehmen:

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

4, Bewerber / Bieter sind nicht (und sofern vorliegend, die Mitglieder einer Bietergemeinschaft oder
deren Subunternehmer), Gegenstand von EU-Sanktionen, wie bspw. denen gegen die in
Anhang | der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 aufgefihrten Personen, und befindet sich auch
nicht im Eigentum oder unter der Kontrolle der dort aufgefuhrten Personen.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269
Das Kriterium, dass bei der Beurteilung zu bertcksichtigen ist, ob eine juristische Person oder Organisation im Eigentum
einer anderen Person oder Organisation steht, ist der Besitz von mehr als 50% der Eigentumsrechte an einer
Organisation oder eine Mehrheitsbeteiligung an dieser.)

, den
Ort Datum

Unterschrift

(Elektronische Ubermittlung: Diese Erklarung ist unter Angabe des Namens der erklarenden Person ohne Unterschrift giiltig,

sofern Textform nach § 126b BGB zugelassen ist.)

Eigenerklarung zur Einhaltung der Sanktion gegen Russland (EU) 16.12.2025 NK13.3
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Bezeichnung der Bauleistung

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung
zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen

zur Versicherungspflicht

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich mit dieser Erklarung im Falle der Auftragserteilung, fir den
Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung eine Haftpflichtversicherung als Versicherung gegen
Personen-, Sach- und Vermoégensschaden (Betriebshaftpflicht- Versicherung) sowie fir Risiken
nach dem Umwelthaftungsgesetz (Anlagen, Rest- und Regressrisiko/
Umwelthaftpflicht-Versicherung) und dem Umweltschadengesetz (Biodiversitat/Umweltschaden
-Versicherung) aufgrund oder im Zusammenhang mit der Durchfiihrung des Vertrages sowie ggf.
eine Bauleistungsversicherung in ausreichender Héhe abzuschlieRen und nachzuweisen.

Die Deckungssumme der Betriebs- und Umwelthaftpflicht- Versicherung muss mindestens jeweils EUR
5 Mio. pauschal fur Personen- und Sachschaden sowie EUR 100.000 fur Vermdgensschaden je 2-fach
maximiert p.a. (fur Betriebshaftpflichtversicherung) bzw. EUR 5 Mio. fur Personen-/ Sach- und
mitversicherte Vermdgensschéaden, 1-fach maximiert p.a. (Umwelthaftpflichtversicherung) betragen.

Unterschrift
(soweit Schriftform in Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gefordert)

(Unterschrift und ggf. Stempel)

Ist nach Ziffer 7 der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
e die Schriftform gefordert und fehlt die Unterschrift an obiger Stelle oder

e eine elektronische Signatur gefordert und fehlt diese oder

e Textform ausreichend aber der Name der natiirlichen Person, die die Erklarung abgibt, nicht angegeben,
so wird das Angebot ausgeschlossen. Das Recht zur Nachforderung bleibt unberihrt.

Eigenerklarung zur Akzeptanz von Ausfiihrungsbedingungen zur Versicherungspflicht Seite 1

36



.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

(Name und Anschrift des Bieters)

Vergabenum mer: VG F 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

Verpflichtungserklarung

zu Tariftreue und Mindestlohn bei 6ffentlichen Auftragen unter Berlcksichtigung der

Vorgaben des Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021,
GVBI. S. 338

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestlohn entsprechend den Vorgaben des § 4 HVTG zur Zahlung des Mindestlohns gemaf
§ 20 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AENntG) nicht auf Beschéaftigte bezieht, die bei einem Bieter oder
Nachunternehmer im EU-Ausland beschéftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen.

Nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.
1. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

meinen/unseren Beschéftigten bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens diejenigen
Arbeitsbedingungen einschliellich des Entgelts zu gewahren, die dem jeweils
geltenden Tarifvertrag nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 HVTG oder der jeweils geltenden
Rechtsverordnung nach 8§ 4 Abs. 1 Nr. 3 HVTG entsprechen. Soweit die Leistungen
nicht von Abs. 1, sondern von § 4 Abs. 2 HVTG erfasst werden, verpflichte/n ich/wir
mich/uns, bei der Ausfiihrung der Leistung mindestens ein Entgelt und die Leistungen
zu gewahren, die den Vorgaben des MiLoG entsprechen. Ich/wir nehme/n weiterhin
zur Kenntnis, dass bei Vorliegen von Anhaltspunkten daflir, dass gegen diese
Verpflichtungen verstoRen wird, auf Anforderung dem 6ffentlichen Auftraggeber oder
dem Besteller deren Einhaltung nachzuweisen ist.

= meinen / unseren Beschéaftigten bei der Ausfuhrung einer Leistung Uuber
Verkehrsleistungen und freigestellte Schilerverkehre mindestens das in Hessen fir
diese Leistung in einem einschlagigen und reprasentativen mit einer tariffahigen
Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrag vorgesehene Entgelt einschlie3lich der
Aufwendungen fir die Altersversorgung und der fir entgeltrelevant erklarten
Bestandteile dieser Tarifvertrdge zu zahlen und Erhohungen waéhrend der
Ausflhrungszeit vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind Auszubildende.

2. Ich/Wir erklare/n, dass ich/wir nicht wegen eines VerstoRes nach 8§21 MiLoG
(BuRRgeldvorschriften) mit einer GeldbufRe von wenigstens 2.500 Euro belegt worden
bin/sind und damit nicht die Voraussetzungen fir einen Ausschluss von der
Auftragsvergabe nach § 19 Abs. 1 und 3 MiLoG vorliegen.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, fir den Fall des Einsatzes von Nachunternehmen, die
Erfullung der Verpflichtungen nach den 88 4 und 5 HVTG durch die Nachunternehmen
sicherzustellen und dem 6ffentlichen Auftraggeber nach Auftragserteilung, spatestens
vor Beginn der Ausfihrung der Leistung durch das Nachunternehmen, eine
Verpflichtungserklarung des Nachunternehmens im vorstehenden Sinne vorzulegen.
Gleiches gilt, wenn ich/wir oder ein beauftragtes Nachunternehmen zur Ausfihrung des
Auftrags Arbeitskréafte eines Verleihunternehmens einsetze(n)/einsetzt. Diese
Verpflichtung gilt entsprechend auch fir alle weiteren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst,

dass ein nachweislich schuldhafter Verstol3 gegen meine/unsere Verpflichtungen

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens von diesem Vergabeverfahren zur
Folge haben kann,

den Ausschluss meines/unseres Unternehmens fir die Dauer von bis zu drei Jahren
von der Vergabe offentlicher Auftrdge der ausschlieRenden Vergabestelle zur Folge
haben kann,

ein solcher Verstol3 eine schwere Verfehlung nach § 17 Abs. 2 HVTG darstellt, die
gemal § 17 Abs. 9 HVTG der Informationsstelle bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main mitgeteilt wird,

nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur auRerordentlichen Kiindigung berechtigen
kann.

(Ort/Datum) (Firmenbezeichnung/-Stempel) Name des Erklarenden *)

*) Die Erklarung ist in Textform gem. § 126 b BGB abzugeben.

Verpflichtungserklarung Tariftreue und Mindestentgelt —Stand 07/2021
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.
Vlerkehrsgesellschaft VG I
Frankfurt am Main

Bezeichnung der Leistung

VGF 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vertraulichkeitserklarung
zum Vergabeverfahren

VGF 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

des Bieters / der Bietergemeinschaft

- nachfolgend als ,Bieter” bezeichnet -

Vorbemerkung

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (,Auftraggeber”), flhrt als Vergabestelle
ein Vergabeverfahren durch (,Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem
Bieter Informationen Ubermittelt, die vertraulich behandelt werden missen. Ausschliel3licher Sinn und
Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem
Bieter Informationen zur Verfligung zu stellen, die es ihm ermdglichen, ein Angebot im
Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur
Verfligung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegeniber Dritten ist fir die Auftraggeberin von groR3ter Be-
deutung. Ferner ist fur die Auftraggeberin von grof3ter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschlie3lich fir Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht fir sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklart der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen

1.1. Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
sowie Informationen, die nach sonstigen Umstanden als Geschafts- oder Betriebsgeheimnisse
des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen tber die Ge-
schaftsfuhrung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen Gber die Bereiche Ein-
kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
bers.

1.2. Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
dass
a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter bereits offentlich bekannt waren,
b) sie nach ihrer Offenlegung gegeniber dem Bieter ohne dessen Verschulden verdffentlicht
wurden oder
c) sich der Bieter diese Informationen unabhangig von den vom Auftraggeber oder einem
Beratern vorgelegten Informationen zulassigerweise beschafft hat.
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				(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)


					 Vertraulichkeitserklärung
					   zum Vergabeverfahren
         "			      	      /										     "
						      

des Bieters / der Bietergemeinschaft ____________________________________________

- nachfolgend als „Bieter“ bezeichnet -

Vorbemerkung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH („Auftraggeber“), führt als Vergabestelle ein Vergabeverfahren durch („Vergabeverfahren“). Im Rahmen des Vergabeverfahrens werden dem Bieter Informationen übermittelt, die vertraulich behandelt werden müssen. Ausschließlicher Sinn und Zweck der Weitergabe vertraulicher Informationen im Rahmen des Vergabeverfahrens ist es, dem Bieter Informationen zur Verfügung zu stellen, die es ihm ermöglichen, ein Angebot im Vergabeverfahren abzugeben. Der Auftraggeber ist bereit, dem Bieter diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

Die Geheimhaltung dieser Informationen gegenüber Dritten ist für die Auftraggeberin von größter Be-
deutung. Ferner ist für die Auftraggeberin von größter Bedeutung, dass der Bieter die so erhaltenen
Informationen ausschließlich für Zwecke verwendet, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren
stehen und nicht für sonstige Zwecke. Vor diesem Hintergrund und zum Schutz des Auftraggebers
erklärt der Bieter verbindlich folgendes zum Schutz der Vertraulichkeit:

1. Vertrauliche Informationen
1.1. 	Vertrauliche Informationen sind die in den Vergabeunterlagen niedergelegten Informationen
	sowie Informationen, die nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse
	des Auftraggebers erkennbar sind. Erfasst sind insbesondere Informationen über die Ge-
	schäftsführung, Mitarbeiter, Berater und Vertragspartner, Informationen über die Bereiche Ein-
	kauf, Betrieb, Verwaltung, Personal, Planung, Finanz- und Rechnungswesen des Auftragge-
	bers.

1.2. 	Keine vertraulichen Informationen sind Informationen, von denen der Bieter nachweisen kann,
	dass
	a) sie zur Zeit ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter bereits öffentlich bekannt waren,
	b) sie nach ihrer Offenlegung gegenüber dem Bieter ohne dessen Verschulden veröffentlicht
	wurden oder
	c) sich der Bieter diese Informationen unabhängig von den vom Auftraggeber oder einem
	Beratern vorgelegten Informationen zulässigerweise beschafft hat.
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2. Geheimhaltungspflicht

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
diesem Vergabeverfahren Gber den Auftraggeber erhélt, vertraulich zu behandeln und
geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des
Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschlief3lich zu dem Zweck der
Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter
schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche
Informationen in sonstiger kopierfahiger Form tberlassen werden, ist die Anfertigung von
Kopien ausschlief3lich zum Zwecke der Durchfuhrung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen,
soweit dies fur die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des
Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklarung.

Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies fur
die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegentber Beratern oder Mitgliedern
seiner Aufsichtsgremien, die fur die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des
beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten missen. Der Bieter sichert zu, den mit
vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen
Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklarung verpflichtet wird,
sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten)
oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklarungen im
Arbeitsverhaltnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige
ausdruckliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

Der Bieter tragt dafiir Sorge, dass ausschliellich diejenigen Mitarbeiter, ausgewahlte
Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Mal3gabe der Ziffern 2.3 und
2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen
schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschlief3lich Kopien und
Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behdérdlichen
oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben
oder zu veroffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverziglich, nachdem er
selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und
vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veréffentlichen,
wie dies nach den einschlagigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich
ist.

Der Bieter wird den Auftraggeber unverziglich informieren, wenn der Bieter, dessen
Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter
Verstol3 gegen diese Erklarung weitergegeben wurden

Die Verpflichtung gemaf vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit
der erlangten Informationen schliel3t insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche
Informationen aufRerhalb des Vergabeverfahrens nicht fir Wettbewerbszwecke zu nutzen.
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2. Geheimhaltungspflicht
2.1. 	Der Bieter verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen, die er im Zusammenhang mit
	diesem Vergabeverfahren über den Auftraggeber erhält, vertraulich zu behandeln und 
	geheim zu halten. Er darf sie ohne die vorhergehende schriftliche Zustimmung des 
	Auftraggebers nicht an Dritte ganz oder teilweise weitergeben oder diesen offenlegen.

2.2. 	Der Bieter verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zu dem Zweck der
 	Abgabe eines Angebotes in diesem Vergabeverfahren zu verwenden. Soweit dem Bieter 				
	schriftliche Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, oder vertrauliche 
	Informationen in sonstiger kopierfähiger Form überlassen werden, ist die Anfertigung von 		
	Kopien ausschließlich zum Zwecke der Durchführung dieses Vergabeverfahrens erlaubt.

2.3. 	Der Bieter ist berechtigt, seinen Arbeitnehmern vertrauliche Informationen offenzulegen, 			
	soweit dies für die Erstellung eines Angebotes notwendig ist. Die Arbeitnehmer des 
	Bieters unterliegen ebenfalls dieser Vertraulichkeitserklärung.

2.4. 	Der Bieter ist berechtigt, Dritten vertrauliche Informationen offenzulegen, soweit dies für 	
	die Erstellung eines Angebotes notwendig ist, z.B. gegenüber Beratern oder Mitgliedern 	
	seiner Aufsichtsgremien, die für die Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des 
	beabsichtigten Vertragsschlusses Zugang erhalten müssen. Der Bieter sichert zu, den mit 	
	vertraulichen Informationen befassten Dritten zur Wahrung der Vertraulichkeit im gleichen 
	Umfang zu verpflichten, wie er selbst aus der vorliegenden Erklärung verpflichtet wird, 
	sofern der Dritte nicht bereits gesetzlich (z.B. anwaltliche Verschwiegenheitspflichten) 	
	oder aufgrund vertraglicher Regelung (z.B. Vertraulichkeitserklärungen im 
	Arbeitsverhältnis) im gleichen Umfang zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Der Bieter
	sichert zu, dass er Dritte von ihrer Verschwiegenheitsverpflichtung nicht ohne vorherige 		
	ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers entbinden wird. Dies weist der Bieter dem 	
	Auftraggeber auf dessen Verlangen nach.

2.5. 	Der Bieter trägt dafür Sorge, dass ausschließlich diejenigen Mitarbeiter, ausgewählte 
	Dritte (z.B. Berater) und Mitglieder von Gremien, die nach Maßgabe der Ziffern 2.3 und 	
	2.4 erlaubter Weise Zugang zu vertraulichen Informationen haben, Zugang zu solchen 		
	schriftlichen und elektronischen Unterlagen einschließlich Kopien und 
	Speicherungsformen erhalten, die vertrauliche Informationen beinhalten.

2.6.	Wenn und soweit der Bieter gesetzlich oder aufgrund einer verbindlichen behördlichen 	
	oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet ist, vertrauliche Informationen weiterzugeben 	
	oder zu veröffentlichen, hat der Bieter dies dem Auftraggeber unverzüglich, nachdem er 	
	selbst Kenntnis von dieser Verpflichtung erlangt hat, schriftlich anzuzeigen und 
	vertrauliche Informationen nur insoweit an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen, 	
	wie dies nach den einschlägigen rechtlichen Vorschriften oder Anordnungen erforderlich 	
	ist.

2.7. 	Der Bieter wird den Auftraggeber unverzüglich informieren, wenn der Bieter, dessen 
	Organe oder Mitarbeiter Kenntnis davon erlangen, dass vertrauliche Informationen unter 	
	Verstoß gegen diese Erklärung weitergegeben wurden
.
2.8. 	Die Verpflichtung gemäß vorstehenden Ziffer 2.1 bis 2.7 zur Wahrung der Vertraulichkeit 	
	der erlangten Informationen schließt insbesondere die Pflicht ein, vertrauliche 
	Informationen außerhalb des Vergabeverfahrens nicht für Wettbewerbszwecke zu nutzen.


3. Herausgabe, Vernichtung, Loschung

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurtickbehaltungsrecht, an den
vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfigung gestellten
vertraulichen Informationen (einschlief3lich sdmtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften,
Aufzeichnungen auf Datentragern und sonstigen Vervielfaltigungen) zuriickzugeben oder zu
vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren
interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das
Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter tUberlassenen
vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen tber
vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese
vernichtet beziehungsweise geldscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner
Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgultig vom Vergabeverfahrens
ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich
nachzuweisen.

Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberthrt. Die Herausgabepflicht
nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag
erhalt. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem
Auftraggeber und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

Soweit auf Datentragern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren
Vernichtung oder Loschung nach MalRgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmdglich ist, sichert der
Bieter zu, daflr Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten
zuganglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach MalRgabe dieser Erklarung
verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich
dariiber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder
|6schbaren vertraulichen Informationen haben.

Pflichtverletzung

Verstol3t der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden
Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem
Auftraggeber insbesondere Schadensersatz fur bereits vom Auftraggeber an den Bieter
gezahlte Vergutungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines
erneut durchzufihrenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

Geltungsdauer

Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklarung wird durch die
Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Ruckgabe beziehungsweise
Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berthrt.

Schlussbestimmung

Jegliche Anderung und Erganzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses
Erklarungsinhalts bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fir eine
Vereinbarung tber den Verzicht auf das Schriftftormerfordernis.
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3. Herausgabe, Vernichtung, Löschung
3.1. 	Dem Bieter steht kein Recht, insbesondere auch kein Zurückbehaltungsrecht, an den 
	vertraulichen Informationen zu. Der Bieter verpflichtet sich, alle ihm zur Verfügung gestellten 	
	vertraulichen Informationen (einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, 	
	Aufzeichnungen auf Datenträgern und sonstigen Vervielfältigungen) zurückzugeben oder zu 		
	vernichten, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner Teilnahme am Vergabeverfahren 		
	interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahren ausgeschlossen wird oder das 
	Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird.

3.2. 	Der Bieter verpflichtet sich ferner, alle auf Grundlage der dem Bieter überlassenen 
	vertraulichen Informationen gemachten Auswertungen von und Aufzeichnungen über 
	vertrauliche Informationen zu vernichten beziehungsweise sicherzustellen, dass diese 
	vernichtet beziehungsweise gelöscht werden, soweit er nicht an der Weiterverfolgung seiner 	
	Teilnahme am Vergabeverfahren interessiert ist, endgültig vom Vergabeverfahrens 
	ausgeschlossen wird oder das Vergabeverfahren auf andere Weise beendet wird. Auf 
	Verlangen des Auftraggebers hat der Bieter dem Auftraggeber die Vernichtung schriftlich 	
	nachzuweisen.

3.3. 	Soweit den Bieter gesetzliche Pflichten zur Aufbewahrung von Informationen treffen, bleiben
	diese von seinen Pflichten nach den Ziffern 3.1 und 3.2 unberührt. Die Herausgabepflicht 	
	nach den Ziffern 3.1 und 3.2 gilt nicht, wenn der Bieter in dem Verfahren den Zuschlag 
	erhält. In diesem Fall richtet sich die Herausgabepflicht allein nach dem, zwischen dem 
	Auftraggeber	und dem Bieter abgeschlossenen Vertrag.

3.4. 	Soweit auf Datenträgern automatische Sicherungskopien gespeichert werden, deren 	
	Vernichtung oder Löschung nach Maßgabe der Ziffern 3.1 und 3.2 unmöglich ist, sichert der 	 
	Bieter zu, dafür Sorge zu tragen, dass diese Informationen nur von Mitarbeitern oder Dritten 	
	zugänglich sind, die zur Wahrung der Vertraulichkeit nach Maßgabe dieser Erklärung 
	verpflichtet sind. Der Bieter wird den Auftraggeber auf dessen Anforderung schriftlich 
	darüber informieren, welche Mitarbeiter oder Dritte Zugang zu nicht vernicht- oder 	
	löschbaren vertraulichen Informationen haben.

4. 	Pflichtverletzung
	Verstößt der Bieter gegen eine oder mehrere seiner ihm nach Ziffer 2 oder 3 obliegenden 	
	Pflichten, kann der Auftraggeber vom Bieter Schadensersatz verlangen. Der Bieter hat dem 	
	Auftraggeber insbesondere Schadensersatz für bereits vom Auftraggeber an den Bieter 
	gezahlte Vergütungen, Kosten der Wiederholung von Vergabeschritten oder Kosten eines	
	erneut durchzuführenden Vergabeverfahrens zu ersetzen.

5. 	Geltungsdauer
	Die Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 2 dieser Vertraulichkeitserklärung wird durch die 	
	Beendigung des Vergabeverfahrens oder durch die Rückgabe beziehungsweise 
	Vernichtung der vertraulichen Informationen nicht berührt.

6. 	Schlussbestimmung
6.1. 	Jegliche Änderung und Ergänzung sowie die einvernehmliche Aufhebung dieses 				
	Erklärungsinhalts bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine 
	Vereinbarung über den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.


6.2. Sollte eine Bestimmung dieser Erklarung ganz oder teilweise ungultig sein oder werden, so
bleiben die tGbrigen Bestimmungen dieser Erklarung in Kraft. Die ungultige Bestimmung gilt in
Ubereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklarung durch eine giltige
Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulassigen in ihrer wirtschaftlichen
Auswirkung der ungiltigen Bestimmung so nahe wie mdglich kommt. Entsprechendes gilt fur
etwaige unbeabsichtigte Regelungsliicken.

6.3. Diese Vertraulichkeitserklarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ausschliel3licher Gerichtsstand fur alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser
Vertraulichkeitserklarung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.

Wir erklaren hiermit ausdrtcklich unser Einverstandnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:

, den

Ort Datum

(Unterschrift des bevollméachtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschatt)

42


vladoj
Textfeld
6.2. 	Sollte eine Bestimmung dieser Erklärung ganz oder teilweise ungültig sein oder werden, so
	bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Erklärung in Kraft. Die ungültige Bestimmung gilt in
	Übereinstimmung mit der Absicht und dem Zweck dieser Erklärung durch eine gültige 
	Bestimmung ersetzt, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen in ihrer wirtschaftlichen 
	Auswirkung der ungültigen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. Entsprechendes gilt für 	
	etwaige unbeabsichtigte Regelungslücken.

6.3. 	Diese Vertraulichkeitserklärung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
	Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit dieser 
	Vertraulichkeitserklärung ergebenden Streitigkeiten ist Frankfurt a.M.


Wir erklären hiermit ausdrücklich unser Einverständnis mit dem Inhalt der vorstehenden Regelungen:




_______________________, den ________________
Ort Datum




______________________________________
(Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters des Bieters / der Bietergemeinschaft)


Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

VGF 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verpflichtungs- und Eigenerklarung

zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten unter Berucksichtigung der

Bezeichnung/Name des Auftragnehmers:

Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)*

Die nachfolgende Erklarung ist mit dem Angebot abzugeben.

1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns bei der Ausfihrung der Leistung

a)

die in § 2 Abs. 2 und 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt im
eigenen Geschaftsbetrieb einzuhalten und gegeniiber den am Auftrag unmittelbar oder mittelbar
beteiligten Unterauftragnehmer:innen, Verleihunternehmen:innen und Lieferant:iinnen entlang der
Lieferkette angemessen zu adressieren.

in regelmafligen Abstanden (mindestens einmal jahrlich) Schulungen/ Weiterbildungen zu den
Verpflichtungen nach lit. a) fur betroffene Mitarbeitergruppen im eigenen Geschaftsbereich durchzufiihren
sowie unsere Mitarbeitenden iber das bestehende Beschwerdeverfahren des AG gemaR § 8 LkSG und
den Zugang zu diesem zu informieren (www.stadtwerke-frankfurt.de Hinweisgeber-System:

https://www.stadtwerke-frankfurt.de/hinweisgebe-system/).

angemessene KontrollimaRnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Verpflichtungen nach lit. a) im
eigenen Geschéaftsbereich sicherzustellen und Vereinbarungen oder Zusicherungen zum Schutz der
Menschenrechte und der Umwelt entlang der Lieferkette durchzusetzen.

bei einer bereits eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Verletzung der Verpflichtungen nach lit.
a) im eigenen Geschéftsbereich unverziiglich angemessene Abhilfemalinahmen zu ergreifen, um diese
Verletzung zu verhindern und zu beenden oder — soweit dies unmdglich oder unzumutbar ist — zu
minimieren.

bei substantiierter Kenntnis des Auftraggebers Uber eine Verletzung oder mégliche Verletzung der unter
lit. a) genannten Verbote durch am Auftrag unmittelbar oder mittelbar beteiligte Unterauftragnehmer:innen,
Lieferant:innen oder Verleihunternehmen auf Verlangen des Auftraggebers anlassbezogen ein Konzept
zu erstellen und umzusetzen, um solche Verletzungen zu verhindern und zu beseitigen oder — soweit dies
unmoglich oder unzumutbar ist — zu minimieren.

Die Angemessenheit bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 LkSG. Weitergehende gesetzliche Verpflichtungen
des Auftragnehmers nach dem LkSG bleiben unberihrt.

2. Ichiwir verpflichte(n) mich/uns:

a)

dem Auftraggeber auf Verlangen binnen angemessener Frist schriftliche Auskiinfte Gber die Einhaltung
der in § 2 Abs. 2 und Abs. 3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt
bei der Ausfiihrung des Auftrags zu erteilen. Dies gilt unbeschadet etwaiger gesetzlicher Berichtspflichten
des Auftragnehmers nach § 10 Abs. 2 LkSG. Das Auskunftsverlangen des Auftraggebers kann umfassend
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oder z.B. auf bestimmte Verbote, bestimmte Unternehmen oder Standorte oder bestimmte
Produktgruppen oder Produkte beschrankt sein. Von Unternehmen, die ihrerseits den Verpflichtungen des
LkSG unterliegen, kénnen Auskiinfte zu allen nach diesem Gesetz zu erhebenden Informationen verlangt
werden.

b) den Auftraggeber auf Verlangen Uber die nach Ziffer 1 getroffenen Manahmen zu informieren und bei
Vorliegen von Anhaltspunkten daflr, dass gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 verstoRen wird, deren
Einhaltung gegentber dem Auftraggeber nachzuweisen.

c) den Auftraggeber auf Verlangen zu bevollméachtigen, Auskiinfte tiber die Einhaltung der in § 2 Abs. 2 und
3 LkSG genannten Verbote zum Schutz der Menschenrechte und der Umwelt bei der Ausfiihrung des
Auftrags sowie der nach Ziffer 1 getroffenen MaRRnahmen bei Dritten einzuholen.

3. Bei einem schweren oder fortgesetzten Verstof3 des AN gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 1 oder 2 ist der
AG zur fristlosten Kiindigung des Auftrags berechtigt.

4. Mir/Uns ist bekannt, dass Unternehmen von der Teilnahme an einem Verfahren Uber die Vergabe eines Liefer-,
Bau- oder Dienstleistungsauftrags bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung nach 8§ 125 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschrankungen ausgeschlossen werden sollen, die wegen eines rechtskréftig festgestellten
VerstoRes nach § 24 Absatz 1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) mit einer Geldbuf3e nach MalRgabe von
§ 22 Absatz 2 LkSG belegt worden sind.

5. Ich/Wir erkléare(n) hiermit,

a) dass keine Strafen oder Geldbufien fir die vorgenannten Tatbestande oder nach vergleichbaren
Vorschriften anderer Staaten gegen mein/unser Unternehmen oder eine Person verhangt worden sind,
deren Verhalten meinem/unserem Unternehmen zuzurechnen ist,

b) dass keine zuvor genannten Griinde vorliegen, die einen Ausschluss meines/unseres Unternehmens von
der Teilnahme am Vergabeverfahren rechtfertigen kénnten.

6. Mir/Uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu meinem/unserem
Ausschluss von diesem und kinftigen Vergabeverfahren sowie zur Kindigung eines etwaig erteilten Auftrags
fuhren kann.

7. Ich/wir bin/sind uns bewusst, dass der Auftraggeber verlangen kann, dass mein/unser Unternehmen die
vorstehenden Erklarungen von Unterauftragnehmern zu fordern hat und diese vor Zustimmung des Auftraggebers
zur Weiterbeauftragung vorzulegen sind.

8. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns dartiber hinaus:

a) beider Ausfuhrung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle mich/uns betreffenden Rechtsvorschriften
zur Bekampfung der Korruption einzuhalten. Diese Verpflichtung umfasst in jedem Fall das Verbot
unrechtmagiger Zahlungen oder der Gewahrung anderer unrechtmafiger Vorteile an Amtstrager:innen,
Geschaftspartner:innen, an deren Mitarbeiter:innen, Familienangehorige oder sonstige Partner:innen, und
das Verbot von Beschleunigungszahlungen an Amtstrager:innen oder sonstige Personen. Die
Vertragsparteien werden sich gegenseitig bei Malnahmen zur Verhinderung von Korruption unterstitzen
und sich insbesondere gegenseitig unverzuglich informieren, soweit sie Kenntnis oder einen konkreten
Verdacht von Korruptionsfallen haben, die mit diesem Vertrag oder seiner Erfullung in einem konkreten
Zusammenhang stehen.

b) meine/unsere Sublieferant:innen im Zusammenhang mit dem Auftrag sorgfaltig auszuwahlen. Im Rahmen
des mir/uns Mdglichen und Zumutbaren fordere ich/wir die/den jeweiligen Sublieferanten zur Einhaltung
alle ihn/sie betreffenden Rechtsvorschriften zur Bekampfung der Korruption auf.
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* Alle Verweise auf das LkSG beziehen sich auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (BGBI.
I S. 2959) in der am 01.01.2023 in Kraft tretenden und sodann jeweils aktuellen Fassung. Diese
Verpflichtungserklarung wird mit Vertragsschluss verbindlich. Sie gilt unabhéngig von dem Zeitpunkt des
vollstéandigen In-Kraft-Tretens des LkSG.

Ort, Datum Unterschrift/Stempel
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Bezeichnung der zu beauftragenden Leistung

(wie Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eigenerklarung

Hiermit verpflichten wir uns zur Beachtung und Einhaltung der seit 01.08.2023 in Kraft getretenen

Verordnung zur Einfiihrung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung

(vom 9. Juli 2021)

Zu finden unter:

Bundesgesetzblatt BGBI. Online-Archiv 1949 - 2022 | Bundesanzeiger Verlag

, den

Unterschriften
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Bezeichnung der Leistung:

VGF 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern
bzw. anderen Unternehmen

Zur Ausfihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der
Teilleistungen, fur die ich mich/wir uns der Kapazitaten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

Namen des Unternehmens
oz Beschreibung der Teilleistung (erst nach gesonderter
Aufforderung der Vergabestelle)

Eignungsleihe*
(Ja/Nein)

*) Sofern fir die von einem Unterauftragnehmer zu erbringende Teilleistung der Bieter nicht geeignet ist,
liegt ein Fall der Eignungsleihe hinsichtlich der technischen oder beruflichen Leistungsfahigkeit vor.

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 1
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Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Bei der Ausfiihrung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschatftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit der Kapazitaten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n)
ich/wir nachfolgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen

Unternehmen.

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Angabe zu der von diesem Unternehmen
Unternehmens Uberlassenen Eighung

HVA L-StB Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderen Unternehmen 04-17 Seite 2
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Bezeichnung der Leistung

VGF 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestéatigung)

Verpflichtungserklarung
Leistungen von Unterauftragnehmern
bzw. von anderen Unternehmen

(vom Unterauftragnehmer bzw . anderen Unternehmen auszufullen)

(Name und Anschrift)

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns im Falle der Auftragserteilung an die

(Name und Anschrift des Bieters/der Bietergemeinschaft bzw . Bew erbers/Bew erbergemeinschaft
oder des bevollmachtigten Vertreters der Bew erber-/Bietergemeinschaft)

die im ,Verzeichnis der Leistungen von Unterauftragnehmern bzw. anderer Unternehmen® in den einzelnen
OZ und der zugehorigen Beschreibung der Teilleistung fir unser Unternehmen aufgefiihrten Teilleistungen
Zu erbringen.

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift
des anderen Unternehmens)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklarungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behélt sich die
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

HVA L-StB Verpflichtungserklarung 04-17
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Bezeichnung der Leistung

VGF 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestéatigung)

Verpflichtungserklarung im Rahmen der finanziellen oder
wirtschaftlichen Eignungsleihe

(vom Unterauftragnehmer bzw . anderen Unternehmen auszufllen)

(Name und Anschrift)

Der unten aufgefihrte Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und
finanzielle Leistungsfahigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch.

(Name und Anschrift des Bieters/der Bietergemeinschaft bzw . Bew erbers/Bew erbergemeinschaft
oder des bevollmachtigten Vertreters der Bew erber-/Bietergemeinschaft)

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns gegenliber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g.
Bewerber/Bieter entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe gemeinsam mit diesem zu haften.

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift (Stempel und Unterschrift
des Bewerbers/Bieters) des anderen Unternehmens)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklarungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behélt sich die
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

HVA L-StB Verpflichtungserklarung wirtschatftliche Eignungsleihe 04-17
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Bezeichnung der Leistung

VGF 020/26 RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

(wie Aufforderung bzw . EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw . Aufforderung Teilnahmew ettbew erb/Interessensbestatigung)

Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufillen)
Wir, die nachstehend aufgefihrten Unternehmen einer Bietergemeinschatt,
Bevollméachtigter Vertreter
Mitglied
USt-ID:
Weitere Mitglieder:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

Mitglied
USt-ID:

beschlieen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.
Wir erklaren, dass
- der bewllméachtigte Vertreter die Mitglieder gegenuiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

- alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)

HVA L-StB Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 04-17
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Allgemeines

1.

Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)
11 Allgemein

1.2 Dateniibergabe an externen Auftragnehmer

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)
2.1 Allgemein
2.2 Datentbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)
2.3 Datenbearbeitung
2.4 Datentbergabe an VGF

. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1 Ubergabe an die Vergabestelle der VGF (HOAI Lph. 7)

3.2 Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenubergabe an Bieter

3.2.2 Dateniibergabe an VGF

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer

. Auftragsabwicklung / Ausfiithrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)

4.1 Erfassen von Fremdleistungen

. Nachtragsmanagement

51 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell bei der Vergabestelle anzumelden.

5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2 Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen
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Allgemeines

Samtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zu erstellen.

Als Wahrungseinheit ist generell der Euro einzusetzen.

Im Leistungsverzeichnis (LV) mussen alle Langtexte als Fliel3text erstellt werden.

Die AVA-Richtlinien gelten sowohl fur den internen als auch fir den externen Ge-
schaftsverkehr.

Bei detaillierter Hersteller- und/oder Fabrikatsbezeichnung im Ausschreibungs-LV
muss im Positionstext eine Bietertexterganzung mit dem Hinweis ,oder gleichwertig*
eingefugt und eine unterschriebene juristisch belastbare Begriindung fuir die Vergabe-
akte erstellt werden.

1. Kostenermittlung (HOAI Lph. 1-5)

1.1 Allgemein
Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kostenstruk-
turplan.

1.2 Datenuibergabe an externen Auftragnehmer

- dem externen Auftragnehmer wird der abgestimmte Kostenstrukturplan als
PDF-Datei zur Verfugung gestellt.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten den Kosten-
strukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive),
alternativim RPZ-Format.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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54



1.3 Datenbearbeitung

- LV-Name und Bezeichnung muss aus dem Kostenstrukturplan tbernom-
men werden.
Beispiel: 3.5. Prozessnetzwerk und Kommunikationstechnik

- LV-Gliederungsstruktur

XX XK XXXXAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
{Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) missen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  Ansicht  Einfligen  Menge  Extras  Fenster 7

L4 D Sz il 2 dire § P Pijk ik (WiHle §

5§ | =YL I CE[fe®oE=== %5 « «|F &
@8 \NT31\NT31_Uebung|PSP-Test ¥1 [ \NT31|NT31_Uebung|PSP-Test V1 - 2 - 2 (AUftr) - Aufmali 2.1.1, L¥/vA YNTILINTIL UsbunghPSP-Test vl -2 - 2 |

= ‘ﬁ' Ly 21,1, - Anpassung Gleizanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreiz

Eg 1. Station Bommersheim . 1. Station Bommersheim
=% 1.1 Aufbucharbeiten 11, Aufbrucharbeiten

1.1.10. Schutz flir varhandene B Surme, 2.120,000 | Stck 170.00

1.1, 20, Gleizplatten ausbauen / laden, 30,000 | gm 18,00

1.1, 30 Werbundpflaster aufbrechen ¢ laden, 1.500,000 | gm 12,00

1.1, 40. Gehweaplatten aufbrechen / laden, 70,000 | g 23.00

1.1, BO. Tiefbordzteine aufbrechen, 12,000 | m .00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wahlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsétzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten dirfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!
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2.1

2.2

1.4 Datenubergabe an VGF

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse missen der VGF digital im Standard
GAEB XML 3.3 sowie PDF uibergeben werden.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, konnen die erstellten
Leistungsverzeichnisse (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datenlibergabe zu entfernen!
Ubergabe der gesammelten Kostenberechnungen an den Projektleiter.

Ausschreibungsphase (HOAI Lph. 6)

Allgemein

Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittiungen als bepreiste
LVs unter jeweils einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen durfen
nicht veréndert werden.

Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu beachten.
Datenlbergabe an externen Auftragnehmer (HOAI Lph. 6)

- Die erstellten Leistungsverzeichnisse werden dem Auftragnehmer als PDF-
Datei sowie im Standard GAEB XML 3.3 Ubergeben.

- Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, erhalten die Leistungs-
verzeichnisse als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Ar-
chive), alternativ RPZ.

- Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Datentibergabe zu entfernen!
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.
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2.3

Datenbearbeitung

LV-Gliederungsstruktur

XA KK XXXXKAX)
Bereich —_— |
Abschnitt
Position
(Index)

Der Index wird zur spateren Nutzung des Verfahrens

GAEB-VB 23.004 (Aufmafd DA12) mit angelegt.

Bereich (1-99), Abschnitt (1-99), Position (10-9990) mussen als numerische
Struktur angelegt werden.

Projekt  Bearbeiten  ansicht  Enfigen Menge Extras  Fenster 7

B = - = Szl 1 32 4| Yre PPl ok ok ek [P W] 8
d E
5 B § [ Hoe BN EEema(E==s= %] + «|F £ U
8 \WT3ILNT3L UebungiPSP-Test V1 (|29 WWT31UNT31 UebunglPSP-Test VL - 2 - 2 (Auftr) - Aufmald 21,1, LUYA NT3LMTE_Uebung|PSP-Test 1 - 2- 2 {
= ,ﬁ' L 2.1.1. - dnpassung Gleisanlagen 0z Kurztest Menge ME | Einheitzpreis
El% Station Bommersheim e 1 Station Bommersheim
+-%8% 1. 1. Aufbrucharbeiten 11, Autbrucharbsiten
1.1. 10 Schutz fiir vorhandene Baume, 2.120,000 | Stck 170,00
1.1 20 Gleisplatten ausbauen / laden. 30,000 | gm 18.00
1.1. 30 Yerbundpllaster aufbrechen / laden, 1.500,000 | gm 12,00
1.1 40 Gelwegplatten aufbrechen £ laden, 70,000 | gm 23,00
1.1. BO. Tiefbordsteine aufbrechen, 12,000 | m E.00

Klare Zuordnungen der einzelnen Positionsarten sind zu beachten.

(z.B. Grund-/Wabhlpositionen)

Bedarfspositionen sind grundsatzlich nicht in die Leistungsbeschreibung auf-
zunehmen. Stundenlohnarbeiten darfen nur in dem unbedingt erforderlichen
Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden!

Erganzung um technische Vorbemerkungen, Ausfiihrungsbeschreibungen und
Uberprifung der aktuell giiltigen Normen. Samtliche Anderungen sind der
VGF rechtzeitig, in schriftlicher Form, anzuzeigen.

Samtliche Anhange (Skizzen, Fotos, Texte etc.) sind der VGF in abgestimmter
digitaler Form zu tGibergeben.

Wichtig! In die LVs durfen keine Skizzen bzw. Fotos eingefugt werden.
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2.4

Datenlibergabe an VGF

- Die vollstandigen Ausschreibungsunterlagen miussen der VGF digital im

Standard GAEB XML 3.3 sowie PDF uUbergeben werden.
Auftragnehmer, die RIB iTWO Lizenznehmer sind, kbénnen die erstellten
Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA-Datei Ubergeben, alternativ RPZ.
Absolute Versionsgleichheit ist zu beachten.

Jegliche Berechtigungen sind vor der Dateniibergabe zu entfernen!
Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich der VGF und
Ubergabe an die Vergabestelle.

3. Auftragsvergabe (HOAI Lph. 7)

3.1

3.2

Ubergabe an den Einkauf der VGF (HOAI Lph. 7)

Vollstandig ausgeftlltes und unterschriebenes Formular ,Aufforderung
zur Ausschreibung® (AZA) in der aktuellsten Version (siehe UHB)
Ubergabe in RIB iTWO

Datentibergabe im Dateiverzeichnis (G:\Transferordner_NK13)

Bei der Datenlibergabe muss enthalten sein:

Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
HVA Bau-/Ausfihrungsbeschreibung

Veroffentlichung und Submission

3.2.1 Datenlbergabe an Bieter

Alle Ausschreibungen der VGF erfolgen Uber eine E-Vergabeplattform/E-Mail mit
folgendem Inhalt:

3.2.2

Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als PDF-Datei

Die AVA-Richtlinie der VGF in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemald AZA

Eventuelle Anhénge (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)

HVA Bau-/Ausfiihrungsbeschreibung

Datentibergabe an VGF
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- Das vollstandige Angebot wird Uber die E-Vergabeplattform der VGF in di-
gitaler, signierter Form Ubergeben.
- Bei Anfragen per E-Mail sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

3.3 Versand der Auftragsunterlagen an den Auftragnehmer
Die Auftragsunterlagen bestehen aus:
- Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
- Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
- Auftrags-LV als PDF-Datei (per Mail)
4. Auftragsabwicklung / Ausfuhrung / Vertragsmanagement (HOAI Lph. 8)
4.1 Erfassen von Fremdleistungen
Das gemeinsam vor Ort erstellte und unterschriebene Aufmald ist vom Auftrag-
nehmer digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Rechenweg anzulegen

und an den im Vertrag genannten technischen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Frist fur Zahlungen der VGF an den Auftragnehmer beginnt mit Ubergabe
des sachlich korrekten digitalen Aufmalies.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 _3.5. 1AZ.d12

4500001234_3.5._1AZ.d12

Bestellscheinnummer —|

LV-Name

Laufender Abrechnungszeitraum

Ubergabemadglichkeiten: - E-Mail
- Projektraum
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Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalfd dient als Grundlage zur Erstellung der Prif-
rechnung, die der Auftraggeber zur Mitteilung seines Prifergebnisses an den Auf-
tragnehmer Ubermittelt. Auf Grundlage der Ubermittelten Prufrechnung stellt der Auf-

tragnehmer seine Rechnung.

Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer als Datei
Bsp. 4500001234 _2.1.1. 1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

e Projektvenwaltung ]’ﬁ {MT31YNT31_UebungiPSP-Test W1

B WT3LNT3L UebungiPSP-Test Y1 - 2 - 2 (Auftr) - Aufmak 2.1.1. Lefva (3 |

= ‘j Ly 21.1. - Anpassung Gleizanlagen Position |Zu0rdnung Ansatzl LangtextAnsatzI Blatt I BIattVariabIenI
E|§ %Satoanrshl 0z Kurztest
. 1L Autbrucharbelten - m
% 1.1, 10 Schutz fiir varhandsne Baume, I 1., 9 Sl (Mo iedne B, :I
% 1.1. 20 Gleisplatten ausbauen / laden, LI
% 1130 [L]Yerbundpilaster aufbrechen / laden,
L% 101400 Gebwegplaten auftrechen £ laden,
------ % 1.1. 80 Tiefbordsteine aufbrechen,
Lv: I 2120,000 Stek
WA I 2120,000 Stk EP: I 170,00 EUR
02 | K| Edéuterng Fakter [ FN|  1.%wert 2wet [ 3wet || awent ||  Swet |[.|Blatt|Zeile| zb¥. | Ergebris
1.1.10 91 | 2220,000= 1|00 2,220,000
> .10 100 B&ume wurden nicht geschiitzt 1|01 k.
1.1.10. 91 | -100= 2000 K -100.000
1.1. 20 91 | 245= 3|00 30,000

4.2 Rechnungsstellung

Rechnungen sind grundsatzlich auf Basis der unter Punkt 4.1 ermittelten Priufrech-
nung zu stellen.

Rechnungen sind mit Angabe unserer Bestellscheinnummer und der Zuordnung zur
jeweiligen Bestellposition elektronisch (per E-Mail) im PDF-Format an die E-Mail-Ad-
resse rechnungswesen@vgf-ffm.de zu senden.

Zusatzlich kdnnen strukturierte elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.0
eingelesen werden.

Andere Formate werden derzeit von unseren Systemen nicht unterstutzt.

5. Nachtragsmanagement
5.1 Vertragliche Abweichungen sind prinzipiell beim Einkauf anzumelden.
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Einkauf und Materialwirtschaft

Kurt-Schumacher-Strale 8
60311 Frankfurt am Main
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5.1.1 Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen

5.1.2

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV in Papierform und digital in der
Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) mit dem Status ,,angeboten“ an den Ein-
kauf Gbergeben werden.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x81

4500001234_3.5._1NA x81

Bestellscheinnummer Q

LV-Name

Nachtragsnummer

Auftraggeber erfasst vertragliche Abweichungen

Die Nachtrage mussen in einem Nachtrags-LV digital in der Datenart x83
(GAEB XML 3.3) mit dem Status ,erkannt‘ vom Einkauf an den Auftragnehmer
Ubergeben werden, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei.

Nachtrage sind, entsprechend der Gliederungsstruktur des jeweiligen Auf-
trags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.

Beispiel: 90.1.10

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234_3.5._ 1NA.x83

4500001234_3.5._1NA.x83

Bestellscheinnummer 4|

LV-Name

Nachtragsnummer

Ubergabemaoglichkeiten: - E-Mail

Das bepreiste Nachtrags-LV muss vom Auftragnehmer digital in der Datenart x84
(Standard GAEB XML 3.3) sowie PDF mit dem Status ,angeboten“ an den Einkauf
Ubergeben werden.
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Hinweis zu 5.

Nur die ,genehmigten® vertraglichen Abweichungen werden mit dem angepassten
SAP-Bestellschein beauftragt. Diese vertraglichen Abweichungen des Nachtrags-LV
werden dem Auftragnehmer erganzend per E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei)
ubermittelt.

Ohne vorherige Zustimmung der VGF sind diese Unterlagen ausschliel3lich fur
die beauftragte Leistung / Mal3hahme zu verwenden.

Der Auftragnehmer darf diese Unterlagen nicht fir andere Zwecke, wie z.B.
Weitergabe an Dritte, Veroffentlichung etc. verwenden.

Eine Zuwiderhandlung verpflichtet den Auftragnehmer zum Schadensersatz.
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Phase - jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -
HOAI Grundlage zu jeglicher Kostenermittlung bildet der abgestimmte Kosten- | - Leistungsverzeichnisse digital im Standard GAEB XML 3.3
Lph 1-5 strukturplan sowie PDF
Kosten- - Abgestimmter Kostenstrukturplan als PDF-Datei - AN mit RIBITWO: Erstellte LV (Projekt) als RPA-Datei, alter-
Ermittlung - Kostenstrukturplan als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Pro- nativ RPZ

ject Archive), alternativ RPZ
HOAI Ausschreibungs-LVs werden auf Basis der Kostenermittlungen als LVs - Vollstandige Ausschreibungsunterlagen digital im Standard
Lph 6-7 unter einer Vergabeeinheit erstellt. Kostenermittlungen dirfen nicht ver- GAEB XML 3.3 sowie .PDF
Ausschrei- andert werden. Es sind die Vorgaben des HVA B-StB und HVA L-StB zu | - AN mit RIBIiTWO: Ausschreibungs-LVs (Projekt) als RPA,
bungsphase beachten. alternativ RPZ

- Leistungsverzeichnisse als PDF-Datei und im Standard GAEB XML Prufung der Unterlagen durch den technischen Fachbereich
3.3 der VGF und Ubergabe an die Vergabestelle der VGF.
- AN mit RIBiITWO:

LV als vorbereitetes Projekt im RPA-Format (RIB Project Archive), al-

ternativ RPZ.
HOAI Nur VGF-intern: Von Fachbereich an den Einkauf:
Lph 7 Vollstandig ausgefiilltes und unterschriebenes Formular ,Auf-
Auftrags- forderung zur Ausschreibung®
vergabe Ubergabe in RIBITWO

Dateiverzeichnis mit:

Aufforderung Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)

Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei
Evtl. Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF
HVA Bau/Ausfihrungsbeschreibung

Ausschreibungs-
unterlagen

Alle Ausschreibungen erfolgen lber eine E-Vergabeplattform/E-Mail. An-
schreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Anschreiben mit allgemeinen Angaben zu den Ausschreibungsunterlagen.
Ausschreibungs-LV in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3)
Ausschreibungs-LV als .PDF-Datei

HVA-ZVB/E-StB in der aktuellen Fassung

Vertragsbedingungen als .PDF-Datei

AVA-Richtlinien in der aktuellen Fassung

Weitere Richtlinien gemal AZA

Eventuelle Anhange (Skizzen, Fotos, Texte, Plane etc.) als PDF-Datei
Weitere Ausschreibungsunterlagen (z.B. Eignungsprifung/Wertung)
HVA Bau-/Ausfuhrungsbeschreibung

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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Unterlagen-/Datenibergabe:

Bei der Ubergabe in mehreren Formaten ist die inhaltliche Gleichheit sicherzustellen. Einschrankungen von Berechtigungen sind zu entfernen.

Phase

VGF an jeweiligen Auftragnehmer (AN)
- jeder AN erhalt zudem die AVA-Richtlinie -

Jeweiliger Auftragnehmer (AN) an VGF

Angebotsabgabe

Vollstandiges Angebot tUber die E-Vergabeplattform der VGF in
digitaler, signierter Form
Bei Anfragen per E-Malil, sind diese per E-Mail zu Ubergeben.

Auftragserteilung

Zuschlagsschreiben/Bestellschein aus SAP (Auftrag/per Fax/Mail)
Auftrags-LV in der Datenart x86 (GAEB XML 3.3/per Mail)
Auftrags-LV als .PDF-Datei (per Mail)

HOAI Lph 8
Auftragsabwick-
lung / Ausfiih-
rung / Abrech-
nung/ Vertrags-
management
Erfassung von
Fremdleistungen

Hinweis: Das geprufte digitale Aufmalf3 dient als Grundlage zur Erstellung
der Prifrechnung, die die VGF zur Mitteilung seines Prufergebnisses an
den AN Ubermittelt. Eventuelle Korrekturen werden dem Auftragnehmer
als Datei

Bsp. 4500001234 3.5._1AZ-K.d12 zuriick gesandt.

Gemeinsam vor Ort erstelltes und unterschriebenes Aufmal? ist
vom AN digital in der Datenart d12 (GAEB-VB 23.004) mit Re-
chenweg anzulegen und an den im Vertrag genannten techni-
schen Ansprechpartner zu Ubergeben.

Die Dateien sind wie folgt zu benennen:

Bsp. 4500001234 _3.5._1AZ.d12

Ubergabemdglichkeiten: E-Mail oder Projektraum

Nachtragsma- Auftragnehmer erfasst vertragliche Abweichungen
nagement | Nachtrags-LV digital Datenart x81/x82 (GAEB XML 3.3) sowie
PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den Einkauf
Nachtrage sind entsprechend der Gliederungsstruktur des je-
weiligen Auftrags-LVs, mit der Gruppenstufe ,90“ anzulegen.
Beispiel: 90.1.10
Die Dateien sind wie folgt zu benennen:
Bsp. 4500001234 3.5. 1NA.x81
Nachtragsma- Nachtrags-LV digital in der Datenart x83 (GAEB XML 3.3) mit dem Status | Bepreistes Nachtrags-LV digital in der Datenart x84 (GAEB
nagement Il ~erkannt®, inklusive Nachtrags-LV als PDF-Datei. XML 3.3) sowie PDF-Datei mit dem Status ,angeboten” an den
Die Dateien sind wie folgt zu benennen: Einkauf
Bsp. 4500001234 _3.5. 1NA.x83
Ubergabemaglichkeiten: E-Mail
Nachtragsma- Genehmigte vertragliche Abweichungen mit dem angepassten SAP Be-
nagement Il stellschein. Vertragliche Abweichungen des Nachtrags-LV erganzend per

E-Mail (Datenart x86 und als PDF-Datei) Gbermittelt.

Anlage ,Datenlibergaben® zur AVA Richtlinie
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

19.02.2026

Verfahren: VGF 020/26 - RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028
SKONTO

Skonto zugelassen Ja

Zahlungsziel 14 Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Hinweis

Abkulrzungen

In dem vorliegenden Leistungsverzeichnis bedeuten:

AG "Auftraggeber", vertreten durch die Bauliberwachung
AN "Auftragnehmer"”, bis zur Vergabe der Bieter

Bauzeit Ausfiihrungsdauer der im vorliegenden
Leistungsver zeichnis aufgeflhrten Leistungen

LV Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis
Pos. Position bzw. Ordnungszahl (0Z)
PSCH Pauschal

STCK Stiick

m Meter

Ifm laufende Meter

m2 Quadratmeter

m3 Kubikmeter

TO Tonne

Tag Tage

h Stunden

Mt Monat

LAGA Landerarbeitsgemeinschaft Abfall
DepV, Deponieverordnung

Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager
(Deponieverordnung - DepV) *
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ErsatzbaustoffV, Ersatzbaustoffverordnung
Verordnung Uber Anforderungen an den Einbau von
mineralischen Ersatzbaustoffen in

technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung -
ErsatzbaustoffVv)" *

*) in der zum Zeitpunkt des Versand dieses
Leistungsverzeichnisses giltigen Fassung.

1 VORBEMERKUNGEN EUR ..o
1.1 Allgemeine Angaben EUR ..o
Hinweis

0.1.1. Projektbeteiligte

Bauherr/Auftrageber:
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main
mbH (VGF)

60276 Frankfurt am Main (Post)

Kurt-Schumacher-Strafe 8 (Haus)
60311 Frankfurt am Main

Hinweis
0.1.2. Veranlassung

Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main

mbH (VGF) betreibt den lokalen

Schienenpersonennahverkeh r in Frankfurt am Main bis hinein in
die Gemeinden Offenbach, Neu-Isenburg, Oberursel und Bad
Homburg. Dies wird nachfolgend als erweitertes Stadtgebiet oder
Stadtgebiet Frankfurt bezeichnet.

Fur Unterhalt, Betrieb und Instandsetzung des U-Bahn und
StraBenbahnnetzes im erweitereten Stadtgebiet von

Frankfurt werden vielfaltige Baumal3nahmen erforderlich.

Fur den Transport und die Entsorgung der dabei

anfallenden Boden- Gleisschotter- und

Bauschuttmaterailien beabsichtigt die VGF einen
Rahmenvertrag fur den Leistungszeitraum von zwei Jahren zu
vergeben.
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Im Auftragsfall ist der VGF auf Basis der geschlossenen
Vereinbarungen und Preise projektbezogen ein
kostenfreies Honorarangebot vorzulegen, damit diese
Kosten dem jeweiligen Projekt zugeordnet werden
kénnen.

Hinweis
0.1.3. Ausgeschriebene Leistung

Der ausgeschriebene Leistungsumfang beinhaltet den
Transport und die Entsorgung von innerhalb des
Stadtgebiets Frankfurt am Main anfallenden Boden-,
Gleisschotter und Bauschuttmaterialien, einschlieR3lich
erforderlicher Koordinationsleistungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die ausgeschriebenen
Leistungen im Rahmen mehrerer BaumalRnahmen
unterschiedlichster GréR3e innerhalb des Stadtgebiets

von Frankfurt am Main anfallen werden.

Projektspezifisch kbnnen die jeweiligen Materialien

auch nur in Kleinmengen anfallen. Die in diesem
Leistungsverzeichnis angebotenen Einheitspreise gelten
unabhangig vom jeweiligen Anfallort. Fir geringe Abfuhrmengen
gibt es entsprechend des nachfolgenden Leistungsverzeichnisses
eine Zuschlagsposition.

Hinweis
0.1.4. Entsorgung

Mit Auftragsvergabe Ubernimmt der AN Transport und
Entsorgung aller anfallenden Béden, Gleisschotter,
Bauschutt und anderer Materialien.

Der Auftragnehmer muss fir die abzufahrenden

Materialien eine Verwertung im Sinne des KrwG
nachweisen (Verwertungsnachweis). Dem Auftraggeber sind
hierfir vor Beginn der Arbeiten die notwendigen
Genehmigungsunterlagen des Verwerters zur Prifung
vorzulegen. Fir die gesamte Mal3hahme ist eine
Abfallbilanz zu erstellen. Reststoffe aus der
Sortierung/Aufbereitung sind der zusténdigen
Gebietskorperschaft anzudienen.
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Hinweis
0.1.5. Entsorgungsnachweise

Das Einholen und Aufstellen von Entsorgungsnachweisen
und sonstigen fir die Entsorgung notwendigen Unterlagen
und Genehmigungen ist vom Unternehmer zu erbringen und
die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise

einzurechnen. Bei allen Positionen zur Entsorgung sind

alle anfallenden Kosten, Gebihren (auch
Bearbeitungsgebiihren) etc. in die Einheitspreise
einzurechnen.

Hinweis
0.1.6. Nachweisfiihrung

Ubernahmescheine

Fir sdmtliche zu entsorgenden Stoffe sind vom AN
Ubernahmescheine zu fuhren, auch wenn es sich nicht um
Uberwachungsbedurftige bzw. geféhrliche Abfalle

handelt. Die Ubernahmescheine sind von einem Vertreter
des AG beim Beladen der Transportfahrzeuge zu
unterzeichnen und als Abrechnungsnachweis zusammen mit
den Wiegescheinen mit der Rechnung vorzulegen.

Der AG behaélt sich das Recht vor, bei einzelnen oder

allen Abfuhrchargen auf das Unterzeichnen der
Ubernahmescheine zu verzichten. Die Ubernahmescheine
sind in diesem Fall von einem Vertreter des AN zu unterzeichnen.
Ubernahmescheine ohne Unterschrift werden nicht vergutet.

Entsorgungsdokumentation

Als Nachweis fir die durchgefiihrte, ordnungsgemafie
Entsorgung sind die Wiegescheine der Entsorgungsstelle
und die Ubernahmescheine in Form eines Nachweisbuches
(in Anlehnung an die Nachweisverordnung) vorzulegen.

Das Nachweisbuch muss getrennt fur jeden
Abfallschlissel und jede Einbauklasse mindestens
folgende Unterlagen im Original enthalten:

* tabellarische Ubersicht der entsorgten Massen mit
Angabe von:

- Datum

- Genaue Bezeichnung der Baustelle

- Kfz-Kennzeichen

- Masse (TO)

- Wiegeschein-Nr.

- Herkunft

- Entsorgungsstelle / Deponie

- Abfallschlisselnr.
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* Kopie der zugehdrigen Deklarationsanalyse

* Entsorgungsnachweis (VE, Annahmeerklarung)
* Wiegescheine mit jeweils zugehorigem
Ubernahmescheinen

Als Deckblatt ist eine tabellarische Aufstellung der

entsorgten Gesamtmassen mit Angabe von
Abfallschlisselnummer, Entsorgungsnachweisnummer und
Kippstelle zu verwenden.

Das Nachweisbuch ist in digitaler Form als PDF dem AG oder
seinem Bauiiberwacher zu tbergeben.

Mehraufwendungen fiir das Fiihren der Ubernahmescheine ,
das Zusammenstellen und Ubergeben der vorgenannten
Unterlagen und Bescheinigungen werden nicht gesondert
vergutet.

Hinweis
0.1.7. Transport

Beim Abtransport sind die einschlagigen Vorschriften zu
beachten. Die notwendigen Begleitscheine sind
vorzulegen. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass
der AN die fur den Transport notwendigen
Einsammlungs-/Beférderung sgenehmigungen besitzt oder
rechtzeitig beantragen muss. Aufwendungen dafiir werden
nicht gesondert vergutet.

Die Einheitspreise fir den Abtransport und die

Entsorgung gelten unabhéngig davon, ob die zu
entsorgenden Stoffe in Containern abgefahren werden,
oder erst auf LKW verladen werden missen und an welcher
Stelle auf den Flachen das Verladen erfolgt. Der
Rucktransport der Container von der Kippstelle und die

ggf. erforderliche Reinigung der Container und
Transportfahrzeuge gilt als Nebenleistung und wird

nicht gesondert vergutet.

Hinweis
0.1.8. Deklaration

Die Beprobung und Deklaration der abzufahrenden Aushub-
und Ruckbaumaterialien erfolgt durch den AG und wird
dem AN projektbezogen zur Verfugung gestellt.

Bodenmaterial
Die abrechnungsrelevante Einstufung von Bodenmaterial
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und Baggergut erfolgt auf Grundlage
der Ersatzbaustoffverordnung (nachfolgend "EBV" oder
"ErsatzbaustoffV" abgekirzt).

Erst bei Uberschreitung der Grenzwerte der

Materialklassen BM-F3/BG-F3 fir Bodenmaterial und
Baggergut (ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3) erfolgt

die abrechnungsrelevante Einstufung nach den
Zuordnungswerten der verschiedenen Deponieklassen gemar
der "Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager
(Deponieverordnung - DepV).

Fur die Abrechnung nach Deponieklassen sind der
Ausschreibung als Anlage ergénzende Zuordnungswerte
(Uber die Zuordnungswerte der Deponieverordnung hinaus)
beigeflgt, welche bei der abrechnungsrelevanten
Einstufung zusatzlich herangezogen werden.

Die Materialwerte nach Anlage 1 Tabelle 3 und 4 der EBV
gelten als eingehalten, wenn die im Rahmen der
Untersuchung gemessene Konzentration oder der
Stoffgehalt eines Parameters gleich oder geringer ist

als der entsprechende Materialwert. Ausgenommen hiervon
sind die stoffspezifischen Orientierungswerte pH-Wert

und Elektrische Leitfahigkeit die fur die

abfalltechnische Zuordnung gemaf EBV auch bei
Uberschreitungen der Materialwerte nicht fur die
abrechnungsrelevante Einstufung herangezogen werden.

Unter der Bezeichnung Boden, Bodenmaterial, Baggergut,
bzw. Boden/Auffullungen sind in der vorliegenden
Leistungsbeschreibung alle anzutreffenden Schichten aus
natdrlichen Boden, Auffillungen, Schotter- und
Bauschuttmaterial sowie Gemische aus den vorgenannten
Schichten zu verstehen.

Gleisschotter
Die abrechnungsrelevante Einstufung von Gleisschotter
erfolgt auf Grundlage der ErsatzbaustoffV.

Erst bei Uberschreitung der Grenzwerte der

Materialklasse GS-3 (ErsatzbaustoffV Anlage 1, Tabelle

2) erfolgt die abrechnungsrelevante Einstufung nach den
Zuordnungswerten der verschiedenen Deponieklassen gemar
der DepV.

Fur die Abrechnung nach Deponieklassen sind der
Ausschreibung als Anlage ergénzende Zuordnungswerte
(Uber die Zuordnungswerte der Deponieverordnung hinaus)
beigeflgt, welche bei der abrechnungsrelevanten
Einstufung zusatzlich herangezogen werden.
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1.2

Die Materialwerte nach Anlage 1 Tabelle 2 der EBV

gelten als eingehalten, wenn die im Rahmen der
Untersuchung gemessene Konzentration oder der
Stoffgehalt eines Parameters gleich oder geringer ist

als der entsprechende Materialwert. Ausgenommen hiervon
sind die stoffspezifischen Orientierungswerte pH-Wert

und Elektrische Leitfahigkeit die fur die

abfalltechnische Zuordnung gemaf EBV auch bei
Uberschreitungen der Materialwerte nicht fur die
abrechnungsrelevante Einstufung herangezogen werden.

Bauschutt

Die abrechnungsrelevante Einstufung von
Bauschuttmaterialien erfolgt nach den Parametern des
Merkblatts der hessischen Regierungsprasidien
"Entsorgung von Bauabflallen”, vom 01.09.2018 (Tab. 2)
bzw. bei notwendiger deponietechnischer Entsorgung
(entspricht Uberschreitung der Zuordnungswerte Z 2
gemal’ Merkblatt) zusatzlich nach den Deponieklassen der
Deponieverordnung jedoch ohne Berlicksichtigung der
Parameter Gluhverlust und TOC.

Fur die Abrechnung nach Deponieklassen sind der
Ausschreibung als Anlage ergénzende Zuordnungswerte
(Uber die Zuordnungswerte der Deponieverordnung hinaus)
beigefligt, welche bei der abrechnungsrelevanten
Einstufung zusatzlich herangezogen werden.

Das Einstufung als "Bauschutt" erfolgt ab einem
mineralischen Fremdstoffanteil von mehr als 50 %.

Hinweis
0.1.9. Allgemeiner Hinweis

Anmerkungen, Hinweise und Beschreibungen zu den
nachfolgenden Positionen aus den Vorbemerkungen sind zu
beriicksichtigen und sich daraus ergebende Aufwendungen,
Leistungen und Erschwernisse in die Einheitspreise
einzurechnen, auch wenn dies bei den Beschreibungen der
Einzelpositionen nicht gesondert erwéhnt sind.

Anlagenverzeichnis

Hinweis
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0.2 Anlagenverzeichnis

Ergdnzende Zuordnungswerte Bodenentsorgung

Anl. A Zuordnungswerte, die erganzend zur "Verordnung
Uber Deponien und Langzeitlager

(Deponieverordnung - DepV), als Grundlage fur die
Abrechnung/abfalltechnisc hen Einstufungen

gelten.

Anlage B AVA Richtlinie der VGF

2 ENTSORGUNG EUR oo
2.1 Abtransport / Entsorgung EUR oo
2.1.10 Bodenmaterial und Baggergut . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Materialklasse BM-0/BG-0 USt [%] Menge Einheit
19%  1.000,00 TO pro1,00T0 e
Bodenmaterial/Baggergut bei einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN entsorgen,
einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.
Bodenmaterial/Baggergut mit einem Belastungsgrad bis
einschlie3lich dem bodenartspezifischen
BM-0/BG-0-Materialwert gemaR Tabelle 3 der Anlage 1 der
Ersatzbaustoffverordnung.
Mineralischer Fremdstoffanteil bis 10 Vol.-%
AVV-Nr. 170504, 170506
2.1.20 Bodenmaterial und Baggergut . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Materialklasse BM-0*/BG-0* USt. [%] Menge Einheit
19%  1.000,00 TO pro1,00TO s

Bodenmaterial/Baggergut bei einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN entsorgen,
einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
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Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Bodenmaterial/Baggergut mit einem Belastungsgrad Uber
dem bodenartspezifischen BM-0/BG-0-Materialwert bis
einschlie3lich dem BM-0*/BG-0*-Materialwert gemaf
Tabelle 3 der Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung.
Mineralischer Fremdstoffanteil bis 10 Vol.-%

AVV-Nr. 170504, 170506

2.1.30 Bodenmaterial und Baggergut . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Materialklasse BM-F0*/BG-F0* USt [%] Menge Einheit
19%  1.400,00 TO pro1,00TO e,
Bodenmaterial/Baggergut bei einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN entsorgen,
einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelande des AN abgekippt.
Bodenmaterial/Baggergut mit einem Belastungsgrad bis
einschlie3lich dem BM-F0*/BG-F0*-Materialwer t gemaf
Tabelle 3 und Tabelle 4 der Anlage 1 der
Ersatzbaustoffverordnung.
Mineralischer Fremdstoffanteil bis 50 Vol.-%
AVV-Nr. 170504, 170506
2.1.40 Bodenmaterial und Baggergut Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Materialklasse BM-F1/BG-F1 USt. [%] Menge Einheit
19%  2.400,00 TO

Bodenmaterial/Baggergut bei einer zugelassenen

pro 1,00 TO
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Entsorgungsstelle des AN entsorgen,

einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Bodenmaterial/Baggergut mit einem Belastungsgrad Uber
dem BM-F0*/BG-FO*-Wert bis einschlie3lich dem
BM-F1/BG-F1-Wert gemal Tabelle 3 und Tabelle 4 der
Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung.

Mineralischer Fremdstoffanteil bis 50 Vol.-%

AVV-Nr. 170504, 170506

2.1.50 Bodenmaterial und Baggergut o Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Materialklasse BM-F2/BG-F2 USt [%] Menge Einheit
19%  2.500,00 TO pro1,00T0 e
Bodenmaterial/Baggergut bei einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN entsorgen,
einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelande des AN abgekippt.
Bodenmaterial/Baggergut mit einem Belastungsgrad tber
dem BM-F1/BG-F1-Wert bis einschlie3lich dem
BM-F2/BG-F2-Wert gemal Tabelle 3 und Tabelle 4 der
Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung.
Mineralischer Fremdstoffanteil bis 50 Vol.-%
AVV-Nr. 170504, 170506
2.1.60 Bodenmaterial und Baggergut Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Materialklasse BM-F3/BG-F3 USt. [%] Menge Einheit
19% 2.900,00 TO

Bodenmaterial/Baggergut bei einer zugelassenen

pro 1,00 TO
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Entsorgungsstelle des AN entsorgen,

einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Bodenmaterial/Baggergut mit einem Belastungsgrad Uber
dem BM-F2/BG-F2-Wert bis einschlie3lich dem
BM-F3/BG-F3-Wert gemal Tabelle 3 und Tabelle 4 der
Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung.

Mineralischer Fremdstoffanteil bis 50 Vol.-%

AVV-Nr. 170504, 170506

2.1.70

Bodenmaterial und Baggergut Einzelpreis [EUR]

Deponieklasse | USt. [%] Menge Einheit

19% 1.500,00 TO pro 1,00 TO

Bodenmaterial/Baggergut bei einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN entsorgen,

einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelande des AN abgekippt.

Bodenmaterial/Baggergut mit einem Belastungsgrad tber
dem BM-F3/BG-F3-Wert gemaf Tabelle 3 und Tabelle 4 der
Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung.

und mit einem Belastungsgrad tiber dem Zuordnungswert
der Deponieklasse 0 bis einschl. dem Zuordnungswert der
Deponieklasse | gemaR der "Verordnung tiber Deponien und
Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV).

und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
erganzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK I.

AVV-Nr. 170504, 170506

Gesamtpreis [EUR]
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2.1.80

Bodenmaterial und Baggergut
Deponieklasse I

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19%  2.300,00 TO pro 1,00 TO

Bodenmaterial/Baggergut bei einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN entsorgen,

einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Bodenmaterial/Baggergut mit einem Belastungsgrad tber
dem BM-F3/BG-F3-Wert gemaf Tabelle 3 und Tabelle 4 der
Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung.

und mit einem Belastungsgrad tber dem Zuordnungswert
der Deponieklasse | bis einschl. dem Zuordnungswert der
Deponieklasse Il gemaR der "Verordnung Uiber Deponien
und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV).

und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
erganzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK

1.

AVV-Nr. 170504, 170506

Gesamtpreis [EUR]

2.1.90

Bodenmaterial und Baggergut Einzelpreis [EUR]
Deponieklasse IlI (nicht USt. [%] Menge Einheit
gefahrlicher Abfally e

19%  6.000,00 TO pro 1,00 TO

Bodenmaterial/Baggergut bei einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN entsorgen,

einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Bodenmaterial/Baggergut mit einem Belastungsgrad Uber
dem BM-F3/BG-F3-Wert gemaf Tabelle 3 und Tabelle 4 der
Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung.

und mit einem Belastungsgrad Gber dem Zuordnungswert
der Deponieklasse Il bis einschl. dem Zuordnungswert

der Deponieklasse Il gemaf der "Verordnung tber
Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV).
und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
erganzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK

Il (nicht gefahrlicher Abfall).

Leistungsverzeichnis - 12/30

Gesamtpreis [EUR]

76



AVV-Nr. 170504, 170506

2.1.100

Bodenmaterial und Baggergut Einzelpreis [EUR]
Deponieklasse Il (geféahrlicher USt. [%] Menge Einheit

Abfal) T T
19% 100,00 TO pro 1,00 TO

Bodenmaterial/Baggergut bei einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN entsorgen,

einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelande des AN abgekippt.

Bodenmaterial/Baggergut mit einem Belastungsgrad tber
dem BM-F3/BG-F3-Wert gemaf Tabelle 3 und Tabelle 4 der
Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung.

und mit einem Belastungsgrad tiber dem Zuordnungswert
der Deponieklasse Il bis einschl. dem Zuordnungswert

der Deponieklasse Il gemal der "Verordnung tber
Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV).
und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
erganzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK

[l (gefahrlicher Abfall).

AVV-Nr. 170503, 170505

Gesamtpreis [EUR]

2.1.110

Bodenmaterial und Baggergut > Einzelpreis [EUR]
Deponieklasse Il (nicht USt. [%] Menge Einheit
geféahrlicher Abfaly

19% 200,00 TO pro 1,00 TO

Bodenmaterial/Baggergut bei einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN entsorgen,

einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.
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Bodenmaterial/Baggergut mit einem Belastungsgrad Uber
dem BM-F3/BG-F3-Wert gemal Tabelle 3 und Tabelle 4 der
Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung.

und mit einem Belastungsgrad Gber dem Zuordnungswert
der Deponieklasse Il gemaf der "Verordnung Uber
Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV).
und einem Einzelparametergehalt Gber den erganzenden
Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK Il (nicht
gefahrlicher Abfall).

AVV-Nr. 170504, 170506

2.1.120

Bodenmaterial und Baggergut > Einzelpreis [EUR]

Deponieklasse Il (gefahrlicher USt. [%] Menge Einheit

Abfa”) ................
19% 200,00 TO pro 1,00 TO

Bodenmaterial/Baggergut bei einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN entsorgen,

einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelande des AN abgekippt.

Bodenmaterial/Baggergut mit einem Belastungsgrad tber
dem BM-F3/BG-F3-Wert gemaf Tabelle 3 und Tabelle 4 der
Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung.

und mit einem Belastungsgrad tiber dem Zuordnungswert
der Deponieklasse Il geman der "Verordnung tber
Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV).
und einem Einzelparametergehalt Giber den erganzenden
Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK Il (nicht
gefahrlicher Abfall).

AVV-Nr. 170503, 170505

Gesamtpreis [EUR]

2.2

Abtransport / Entsorgung Gleisschotter EBV EUR
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2.2.10  Gleisschotter GS-0 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 100000 TO e,
19%  1.00000 TO pro1,00TO
Gleisschotter bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.
Gleisschotter mit einem Belastungsgrad bis
einschliel3lich dem Materialwert GS-0 gemaf Tabelle 2
der Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung.
AVV-Nr. 170508
2.2.20 Gleisschotter GS-1 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
O 100000 TO e
19% 1.000,00 TO oo i00TO
Gleisschotter bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.
Gleisschotter mit einem Belastungsgrad tber dem
Materialwert GS-0 (Tabelle 2 der Anlage 1
ErsatzbaustoffV)
und mit einem Belastungsgrad bis einschlief3lich dem
Materialwert GS-1 (Tabelle 2 der Anlage 1
ErsatzbaustoffV) gemaR Ersatzbaustoffverordnung.
AVV-Nr. 170508
2.2.30 Gleisschotter GS-2 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 100000 TO e
19% 1.000,00 TO o060

Gleisschotter bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
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Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Gleisschotter mit einem Belastungsgrad tber dem
Materialwert GS-1 (Tabelle 2 der Anlage 1
ErsatzbaustoffV)

und mit einem Belastungsgrad bis einschliel3lich dem
Materialwert GS-2 (Tabelle 2 der Anlage 1
ErsatzbaustoffV) gemaR Ersatzbaustoffverordnung.

AVV-Nr. 170508

2.2.40 Gleisschotter GS-3 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o0 100000 TO e
19%  1.00000 TO prol,00TO e,
Gleisschotter bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelande des AN abgekippt.
Gleisschotter mit einem Belastungsgrad tiber dem
Materialwert GS-2 (Tabelle 2 der Anlage 1
ErsatzbaustoffV)
und mit einem Belastungsgrad bis einschlie3lich dem
Materialwert GS-3 (Tabelle 2 der Anlage 1
ErsatzbaustoffV) gemaf Ersatzbaustoffverordnung.
AVV-Nr. 170508
2.2.51 Gleisschotter Deponieklasse | USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
O 100000 TO e
19%  1.00000 TO pro1,00TO

Gleisschotter bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Gleisschotter mit einem Belastungsgrad uber dem
Materialwert GS-3 (Tabelle 2 der Anlage 1
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ErsatzbaustoffV)

und mit einem Belastungsgrad bis einschl. dem
Zuordnungswert der Deponieklasse | gemanR der
"Verordnung tber Deponien und Langzeitlager
(Deponieverordnung - DepV)

und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
erganzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK 1.

AVV-Nr. 170508

2.2.60

Gleisschotter Deponieklasse I USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

O 80000 TO e
19% 800,00 TO oo 100 70
Gleisschotter bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelande des AN abgekippt.

Gleisschotter mit einem Belastungsgrad tiber dem
Materialwert GS-3 (Tabelle 2 der Anlage 1
ErsatzbaustoffV)

und mit einem Belastungsgrad tiber dem Zuordnungswert
der Deponieklasse | bis einschl. dem Zuordnungswert der
Deponieklasse 1l gemaf der "Verordnung tUber Deponien
und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV).

und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
erganzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK
Il.

AVV-Nr. 170508

Gesamtpreis [EUR]

2.2.70

Gleisschotter Deponieklasse 111 L
(nicht gefahrlicher Abfall) USt. [%] Menge Einheit

19%  2.000,00 TO pro 1,00 TO

Einzelpreis [EUR]

Gleisschotter bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
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entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Gleisschotter mit einem Belastungsgrad tber dem
Materialwert GS-3 (Tabelle 2 der Anlage 1
ErsatzbaustoffV)

und mit einem Belastungsgrad Gber dem Zuordnungswert
der Deponieklasse Il bis einschl. dem Zuordnungswert
der Deponieklasse Il gemal der "Verordnung tUber
Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV).
und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
erganzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK
Il (nicht gefahrlicher Abfall).

AVV-Nr. 170508

2.2.80

Gleisschotter Deponieklasse I o
(gefahrlicher Abfall) USt-[%]  Menge  Einheit

19% 100,00 TO

Gleisschotter bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelande des AN abgekippt.

Gleisschotter mit einem Belastungsgrad tiber dem
Materialwert GS-3 (Tabelle 2 der Anlage 1
ErsatzbaustoffV)

und mit einem Belastungsgrad tiber dem Zuordnungswert
der Deponieklasse Il bis einschl. dem Zuordnungswert
der Deponieklasse Il gemaR der "Verordnung tber
Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV).
und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
erganzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK
[l (gefahrlicher Abfall).

AVV-Nr. 170507

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 TO
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2.2.90

Gleisschotter > Deponieklasse I L
(nicht gefahrlicher Abfall) USt. [%] Menge Einheit

19% 100,00 TO pro 1,00 TO

Einzelpreis [EUR]

Gleisschotter bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Gleisschotter mit einem Belastungsgrad tber dem
Materialwert GS-3 (Tabelle 2 der Anlage 1
ErsatzbaustoffV)

und mit einem Belastungsgrad Gber dem Zuordnungswert
der Deponieklasse Il gemaf der "Verordnung tber
Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV).
und einem Einzelparametergehalt Gber den erganzenden
Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK Il (nicht
gefahrlicher Abfall).

AVV-Nr. 170508

Gesamtpreis [EUR]

2.2.100

Gleisschotter > Deponieklasse I L
gefahrlicher Abfall) USt. [%] Menge  Einheit

19% 100,00 TO pro 1,00 TO

Einzelpreis [EUR]

Gleisschotter bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Gleisschotter mit einem Belastungsgrad uber dem
Materialwert GS-3 (Tabelle 2 der Anlage 1
ErsatzbaustoffV)

und mit einem Belastungsgrad tiber dem Zuordnungswert
der Deponieklasse Il gemal der "Verordnung tber
Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV).
und einem Einzelparametergehalt Giber den erganzenden
Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK I
(gefahrlicher Abfall).

AVV-Nr. 170507
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23 Abtransport / Entsorgung Bauschutt Merkblatt EUR

Hinweis

Der Bauschutt wird in Gro3en bis maximal 1,5m Kantenlange
geliefert. Dartiber hinausgehende GréRen sind mit den unten
beschriebenen Zulagen abzurechnen.

Bei grofReren Langen des Bauschutts handelt es sich in der Regel
um stahlbewehrte Spannbetonschwellen.

2.3.10 Bauschutt Einbauklasse Z 1.1 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
o 70000 TO e,
19% 700,00 O prol,00TO e,
Bauschutt bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.
Bauschutt mit einem Belastungsgrad bis einschl. dem
Z1.1-Wert im Feststoff und im Eluat gemaR Tabelle 2 des
Merkblattes "Entsorgung von Bauabfallen".
AVV-Nr. 170101, 170102, 170103, 170107
2.3.20 Bauschutt Einbauklasse Z 1.2 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
% 80000 TO e,
19% 800,00 O pro1,00TO

Bauschutt bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Bauschutt mit einem Belastungsgrad uber dem Z1.1-Wert

bis einschl. dem Z1.2-Wert im Feststoff und im Eluat
geman Tabelle 2 des Merkblattes "Entsorgung von
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Bauabfallen".

AVV-Nr. 170101, 170102, 170103, 170107

2.3.30 Bauschutt Einbauklasse Z 2 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
O 10000 TO e
19% 100,00 O prol,00TO e,
Bauschutt bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelande des AN abgekippt.
Bauschutt mit einem Belastungsgrad tber dem Z1.2-Wert
bis einschl. dem Z2-Wert im Feststoff und im Eluat
geman Tabelle 2 des Merkblattes "Entsorgung von
Bauabfallen".
AVV-Nr. 170101, 170102, 170103, 170107
2.3.40 Bauschutt Deponieklasse 0 USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
O 330000 TO e
19% 300,00 O pro1,00TO

Bauschutt bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Bauschutt mit einem Belastungsgrad Gber dem Z2-Wert im
Feststoff und Eluat (Tab. 2) des Merkblattes

"Entsorgung von Bauabfallen”, vom 01.09.2018,

bis einschl. dem Zuordnungswert der Deponieklasse 0
geman der "Verordnung zur Vereinfachung des
Deponierechts (DepV)".

AVV-Nr. 170101, 170102, 170103, 170107
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2.3.50

Bauschutt Deponieklasse | USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

0 40000 TO e,
19% 400,00 TO oro 10070
Bauschutt bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Bauschutt mit einem Belastungsgrad tUber dem Z2-Wert im
Feststoff und Eluat (Tab. 2) des Merkblattes

"Entsorgung von Bauabféllen".

und mit einem Belastungsgrad Gber dem Zuordnungswert
der Deponieklasse 0 bis einschl. dem Zuordnungswert der
Deponieklasse | gemalR der "Verordnung zur Vereinfachung
des Deponierechts (DepV)".

und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
erganzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK I.

AVV-Nr. 170101, 170102, 170103, 170107

Gesamtpreis [EUR]

2.3.60

Bauschutt Deponieklasse Il USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

% 10000 TO .
19% 100,00 TO oo 10670
Bauschutt bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Bauschutt mit einem Belastungsgrad tber dem Z1.2-Wert
im Feststoff und Eluat (Tab. 2) des Merkblattes
"Entsorgung von Bauabféllen".

und mit einem Belastungsgrad tiber dem Zuordnungswert
der Deponieklasse | bis einschl. dem Zuordnungswert der
Deponieklasse Il gemaf der "Verordnung zur
Vereinfachung des Deponierechts (DepV)".

und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
ergéanzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK
.
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AVV-Nr. 170101, 170102, 170103, 170107

2.3.70

Bauschutt Deponieklasse Il (nicht .
gefahrlicher Abfall) USt.[%]  Menge  Einheit

19% 10,00 TO pro 1,00 TO

Einzelpreis [EUR]

Bauschutt bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelande des AN abgekippt.

Bauschutt mit einem Belastungsgrad tiber dem Z2-Wert im

Feststoff und Eluat (Tab. 2) des Merkblattes

"Entsorgung von Bauabfallen”.

gnd mit einem Belastungsgrad tiber dem Zuordnungswert
er

Deponieklasse Il bis einschl. dem Zuordnungswert der

Deponieklasse 11l gemaf der "Verordnung zur

Vereinfachung des Deponierechts (DepV)".

und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
erganzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK
[l (nicht gefahrlicher Abfall).

AVV-Nr. 170101, 170102, 170103, 170107

Gesamtpreis [EUR]

2.3.80

Bauschutt Deponieklasse I .
(gefahrlicher Abfall) USt.[%] Menge Einheit

19% 10,00 TO pro 1,00 TO

Einzelpreis [EUR]

Bauschutt bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Bauschutt mit einem Belastungsgrad Gber dem Z2-Wert im
Feststoff und Eluat (Tab. 2) des Merkblattes
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"Entsorgung von Bauabféllen”.

und mit einem Belastungsgrad Gber dem Zuordnungswert
der Deponieklasse Il bis einschl. dem Zuordnungswert
der Deponieklasse Il gemal der "Verordnung zur
Vereinfachung des Deponierechts (DepV)".

und einem Einzelparametergehalt bis einschl. den
erganzenden Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK
Il (gefahrlicher Abfall).

AVV-Nr. 170106

2.3.90

Bauschutt Deponieklasse >llI .
(nicht gefahrlicher Abfall) USt. [%] Menge Einheit

19% 10,00 TO pro 1,00 TO

Einzelpreis [EUR]

Bauschutt bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelande des AN abgekippt.

Bauschutt mit einem Belastungsgrad tber dem Z2-Wert im

Feststoff und Eluat (Tab. 2) des Merkblattes

"Entsorgung von Bauabfallen”.

gnd mit einem Belastungsgrad tiber dem Zuordnungswert
er

Deponieklasse 11l gemaf der "Verordnung zur

Vereinfachung des Deponierechts (DepV)".

und einem Einzelparametergehalt Gber den erganzenden

Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK Il (nicht

gefahrlicher Abfall).

AVV-Nr. 170101, 170102, 170103, 170107

Gesamtpreis [EUR]
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2.3.100

Bauschutt Deponieklasse > IlI L
(gefahrlicher Abfall) USt.[%] Menge  Einheit

19% 10,00 TO pro 1,00 TO

Einzelpreis [EUR]

Bauschutt bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.

Bauschutt mit einem Belastungsgrad tUber dem Z2-Wert im
Feststoff und Eluat (Tab. 2) des Merkblattes

"Entsorgung von Bauabféllen”.

und mit einem Belastungsgrad Gber dem Zuordnungswert
der

Deponieklasse Ill gemaR der "Verordnung zur
Vereinfachung des Deponierechts (DepV)".

und einem Einzelparametergehalt Uber den erganzenden
Zuordnungswerten der Anlage A, Spalte DK Il (nicht
gefahrlicher Abfall).

AVV-Nr. 170106

Gesamtpreis [EUR]

2.3.110

Asphalt (nicht teerstammig) USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

% 270000 TO e
19% 2.700,00 TO o0 1.00 70

Asphalt bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN
entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten
Firmen auf dem Annahmegelande des AN abgekippt.

Nicht teerstammiger StraBenaufbruch (gemaR RuVa-Stbh1)

PAK-Summengehalt bis 25 mg/kg

Gesamtpreis [EUR]
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2.3.120 Asphalt (teerstammig) USt. [%] Menge

19% 30,00

Asphalt bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle des AN

Einheit Einzelpreis [EUR]

O b7 1,60 T0

entsorgen, einschl. aller dazu notwendigen Entsorgungskosten und
Transporte. Das Material wird vom AG oder dessen beauftragten

Firmen auf dem Annahmegelénde des AN abgekippt.
Teerstammiger StralRenaufbruch (gemafl RuVa-Stbl)

PAK-Summengehalt > 25 mg/kg

Gesamtpreis [EUR]

2.3.130 Teerstammige Fugenmassen und . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Schienenunterguss USt. [%] Menge Einheit
19% 30,00 TO pro1,00T0 e
Teerstammige Fugenmassen zu einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN transportieren und entsorgen,
einschl. Entsorgungsgebuhren und sonstiger Gebihren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der
Entsorgungsstelle.
2.3.140 Bitumenhaltige Fugenmassen und . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Schienenunterguss USt. [%] Menge Einheit
19% 40,00 TO pro1,00TO s

Bitumenhaltige Fugenmassen zu einer zugelassenen
Entsorgungsstelle des AN transportieren und entsorgen,
einschl. Entsorgungsgebiihren und sonstiger Gebihren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der
Entsorgungsstelle.
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2.4

2.4.10

Zualgen und Nachweisarbeiten
Hinweis
Vorbemerkungen Sonderzulagen

In Abhéangigkeit der projektspezifischen Anforderungen
an den Betrieb des Schienenverkehrs und den
verkehrsrechtlichen Genehmigungen werden auch
Nachtarbeiten, sowie Arbeiten an Sonn- und Feiertagen
erforderlich.

Entladezeiten an Werktagen (Montag bis Freitag) zwischen
17:00 Uhr und 06:30 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen
werden Uber einen Sonderzuschlag vergutet. Dieser
beinhaltet samtliche Leistungen die mit dem Transport

und der Entsorgung anfallender Materialien auRerhalb

der Betriebszeiten der vorgesehenen Annahmestellen
zusammenhangen (Wartezeiten, Betreiben eines
Zwischenlagers, Transport auf Zwischenlager, Besetzung
von Annahmestellen auf3erhalb der Betriebszeiten,
Koordinationsaufwand, etc.).

Entladezeiten an Werktagen zwischen 6:30 Uhr und 17:00
werden nicht gesondert vergitet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Es wird fir Zuschlage nur der hochste erforderliche Zuschlag
verwendet. Zuschlage werden nicht aufeinander angerechnet.

Zulage Entladung zwischen 17:00 . .
i} 06:%0 Uhr 9 USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 TO

Zulage zu den Entsorgungspositionen fur eine Entladung
in den Zeiten zwischen 17:00 - 06:30 Uhr.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 TO

Gesamtpreis [EUR]
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2.4.20  Zulage Entladung zwischen 06:30 S Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
- 17:%0 Uhr an ngstagen USt. [%] Menge Einheit prets [EUR] preis [EUR]
19% 1,00 TO pro1,00T0 e
Zulage zu den Entsorgungspositionen fiir eine Entladung
an Samstagen zwischen 06:30 und 17:00 Uhr.
2.4.30 Zulage Entladung zwischen 06:30 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
- 17:00 Uhr an Sonn- oder USt. [%] Menge Einheit
Felertagen 19% 1,00 TO pro1,00TO L
Zulage zu den Entsorgungspositionen fur eine Entladung
an Sonn- und Feiertagen zwischen 06:30 und 17:00 Uhr.
2.4.40 1Z_glr]ar?§nfur Kleinmengen unter 5 USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 TO pro1,00TO s
Zulage fir die Annahme von Kleinstmengen unter 5 Tonnen pro
Kalendertag.
2.4.50 Zulage fur Bauschutt mit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 TO

Uberlange bis 2,4m

Zulage fur Bauschutt mit Uberlénge bis 2,4m

Betonschwellen mit Stahlbewehrung

pro 1,00 TO
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2.4.60 Zulage fur Bauschutt mit

Uberlange bis 4,5m USt. [%]

19%

Zulage fiir Bauschutt mit Uberlange bis 4,5m

Betonweichenschwellen mit Stahlbewehrung

Menge
1,00

Einheit Einzelpreis [EUR]

TO pro 1,00 TO

Gesamtpreis [EUR]

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

Verfahren: VGF 020/26 - RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

19.02.2026

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG

Ausschreibung

Verfahren: VGF 020/26 - RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

19.02.2026

EIGNUNGSKRITERIEN

Keine Eignungskriterien festgelegt.

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG

Ausschreibung

Verfahren: VGF 020/26 - RV Entsorgung der Aufbruchstoffe 2026-2028

19.02.2026

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
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